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Ihr Ing. Albert Moder		
Obmann

Sehr geehrte Damen und Herren!

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Obmann Ing. Albert Moder

Info: 0316/30 43 00 

Roooollen Sie gemeinsam mit 
uns und Ihrer Botschaft auch 2013 

ohne Umwege zu Ihren neuen Kunden:

Steirische Frächter-Zeitung

Ihre Werbung wirkt! 
Steirische Frächter-Zeitung

Wohin wollen wir in Zukunft? Was 
und vor allem wie wollen wir unser 
Ziel erreichen?

Ehrlich gesagt steht uns das Wasser 
bis zum Hals: zu hohe Lohnkosten, 
der Dieselpreis, die Straßenmauten 
und vor allem die hohen SV-Beiträge 
sowie die Steuern. Sind diese Fak-
toren an unserem Dilemma schuld 
oder ist es unser eigenes Unvermö-
gen diese Themen nicht in unserer 
Kalkulation unterzubringen? Ich 
bin der Meinung, dass die wahren 
Schuldigen weder die Ost-Lkw noch 
die ausgeflaggten Österreicher sind. 
Vielmehr ist es unsere Blödheit uns 
nicht zu organisieren. Wir lassen uns 
immer wieder von unseren Auftrag-
gebern aus Industrie und Spedition 
in die Zange nehmen, um den Trans-
portpreis stetig zu drücken. Wir wer-
den behandelt, als wäre der Transport 
sowieso ein „Part of the game“, der 
keine Wertigkeit hat. Ganz nach dem 
Motto: „Die werden schon das tun, 
was wir von ihnen verlangen.“ Sie 
drohen ständig mit den Mitbewer-

bern, spielen uns gegenseitig aus und 
machen uns allen das Leben schwer. 
Ich sage dazu nur: Uns fehlt eindeu-
tig das Rückgrat!

Ich sehe im Maschinenring der 
Bauern ein für die Landwirte typi-
sches, positives Beispiel, wie man sich 
organisieren könnte, um dadurch 
endlich für uns vertretbare Preis zu 
erzielen. Obwohl ich den Maschi-
nenring als System nicht vertreten 
kann, finde ich die Idee, die dahin-
ter steckt, grandios. Denn dort hat 
die Leistung noch einen Preis – ganz 
im Gegensatz zu uns, wo die Lkw-
Stunde weniger kostet als die Stunde 
von einem Malerlehrling. Das Aus-
schuss-Mitglied Gottfried Golob hat 
es mit den Rundholzfrächtern schon 
ein wenig vorgezeigt. Wir müssen 
gemeinsam auftreten und nicht ge-
geneinander antreten. Nur so gelingt 
es uns, alle Teile im System inklusive 
aller Nebenkosten bei unserer Kalku-
lation zu berücksichtigen, damit wir 
uns nicht weiterhin unter unserem 
Preis verkaufen.

Ziel der steirischen Transporteure 
muss es sein, dass der Transportpreis 
vernünftig gestaltet und kalkuliert 
wird, damit wir auch in Zukunft mit 
unseren Leistungen in der Steiermark 
einige tausend Arbeitsplätze sichern 
können und sich einige tausend Fa-
milien vom Transport eine sichere 
Existenz erhalten bzw. aufbauen kön-
nen.

Daher muss die oberste Prämisse 
für uns sein, endlich eine Einheit zu 
bilden, in der wir einen vernünftigen 
Transportpreis durchsetzen können, 
der uns mehr Raum für Bewegung 
schafft, um nicht ständig nachdenken 
zu müssen, wie es morgen weitergeht. 
Ich sage deshalb einmal mehr: „Wir 
dürfen uns nicht länger unter unse-
rem Wert verkaufen!“
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Herr Doppelhofer, Sie sind Rechts-
anwalt und haben als Masseverwal-
ter und in der Schuldnervertretung 
auch immer wieder mit Frächtern 
zu tun. Welche Beobachtungen ha-
ben Sie gemacht?

Doppelhofer: Während meiner ju-
ristischen Tätigkeit seit 1997 hat es 
sich für mich bestätigt, dass es nur 
wenige Konkursfälle gibt, die an 
ein einzelnes Großereignis geknüpft 
sind. Die meisten Unternehmer ge-
raten schleichend in die Insolvenz, 
weil sie einfach über einen längeren 
Zeitraum nicht kostendeckend ar-
beiten. Tanken, Versicherung und 
das Bezahlen der Mitarbeiter stehen 
im Vordergrund, um den Betrieb 
aufrecht zu erhalten, während die 

Rechtsanwalt Franz Doppelhofer, 
www.unserAnwalt.at

Zahlungen an Finanzamt, Gebiets-
krankenkasse und die eigene Sozial-
versicherung verschoben werden. Ir-
gendwann ist der Rückstand so groß, 
dass der Konkurs unausweichlich ist.

Gibt es einen Point of Return, wo 
man das Ruder noch herumreißen 
kann, um einen Konkurs abzuwen-
den?

Doppelhofer: Wenn der Unterneh-
mer erkennt, dass er über einige Zeit 
nicht kostendeckend arbeitet, sollte 
er unbedingt reagieren. Er hat die 
Möglichkeit kostensenkende Maß-
nahmen zu setzen, doch hier steht 
man leider sehr schnell an. Oder 
aber er erhöht die Preise. Wenn das 
alles nicht funktioniert und monat-

DIE PREISFALLE

Kostendeckung: 
„Unternehmer müssen ehrlich zu sich selbst sein“

Rechtsanwalt Franz Doppelhofer im Gespräch über Konkurse und die häufigsten unternehmerischen 
Fehler.



 			      | 7 | 

BOXENSTOPP

| 6 |  								         

VERKEHRSINFO

lich kein Geld erwirtschaftet wird, 
muss der Unternehmer ehrlich zu 
sich selbst sein, dass er es allein 
nicht schafft. Je früher sich der 
Unternehmer das eingesteht, desto 
früher kann er Hilfe holen, ein Sa-
nierungsverfahren anstreben und 
neu starten. Doch leider gestehen 
sich die meisten die unternehmeri-
sche Schieflage zu spät ein und der 
Konkurs ist unausweichlich.

Viele Frächter sprechen immer 
wieder vom massiven Preisdruck, 
der auf der Branche lastet. Wie 
viel Wahrheit steckt in dieser 
Aussage?

Doppelhofer: Der Preiskampf in 
der Transportbranche ist unbe-
stritten, jedoch beschränkt er sich 
nicht nur auf die Güterbeförde-
rung. Dieser Kampf ist überall 
präsent. Doch die Preisdisziplin ist 
in dieser Branche nicht sehr groß. 
Obwohl ich sagen muss, dass das 
Wort Disziplin recht hart klingt. 
Fakt ist, dass der Unternehmer zu 
sich ehrlich sein muss, wenn der 
Preis seine Kosten nicht deckt. 
Kalkulation ist das Um und Auf, 
um langfristig am Markt bestehen 
zu können. Und dabei muss man 
sich bewusst sein, dass Umsatz 
nicht gleich Gewinn ist.

Also sind die problematisch nie-
deren Preise von der Branche 
hausgemacht?

Doppelhofer: Teils, teils. Erstens 
muss ich festhalten, dass für dieje-
nigen denen es schlecht geht, der 
Preisdruck am höchsten ist. Für 
sie ist es oft dann auch gar nicht 
mehr möglich, aus der Preismise-
re herauszukommen. Sie nehmen 
schließlich nur mehr Aufträge an, 
damit Umsatz geschieht. Aber auf 
Dauer führt das nicht zum unter-

Das RECHTSSERVICE der Wirtschaftskammer 
Steiermark lädt herzlich zu dieser Veranstaltung ein:
Wenngleich nach der Wirtschaftskrise, die Europa und 
damit Österreich in den vergangenen Jahren erfasst hat, 
in manchen Branchen mittlerweile eine leichte Erholung 
der wirtschaftlichen Lage zu erkennen ist, kämpfen doch 
viele Betriebe aufgrund des zögerlichen Wachstums der 
Nachfrage mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Gerin-
ge Zahlungsmoral der Vertragspartner und verminderte 
Planungsmöglichkeiten aufgrund der Unsicherheit in 
manchen Bereichen bedingen oftmals Liquiditätsengpässe 
in den Unternehmen und diese geraten deshalb in Zah-
lungsstockungen. Sanierungsbedarf in der Krise ist somit 
gegeben.

FALLBEISPIELE AUS DER PRAXIS ZU DEN THEMEN

* Liquiditätsengpass
* Zahlungsstockung
* Finanzierungsinstrumente
* frisches Kapital
* Entlassung aus Haftung
* Entschuldung in der Krise

TERMIN:
Montag, 8. April 2013 • 15 bis ca. 18 Uhr
 
ORT:
Zukunftszimmer, 3. Stock, Zi.-Nr. 335
Wirtschaftskammer Steiermark
Körblergasse 111–113, 8010 Graz
 
KOSTENBEITRAG:
€ 90,–  •  € 45,– für WK-Mitglieder
 
ANMELDUNG:
E-Mail: rechtsservice@wkstmk.at

ACHTUNG: Aufgrund der begrenzten Teilnehmerplätze 
werden die Anmeldungen nach dem Zeitpunkt des Einlangens 
berücksichtigt!

Tel.: 0316/601-601 • Fax: 0316/601-505 
E-Mail: rechtsservice@wkstmk.at
Mehr unter: http://wko.at/stmk/rs 

Wir empfehlen Ihnen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Bus Linie 31 – Endstation „Wirtschaftskammer“), da vor Ort nur 
begrenzte kostenpflichtige Parkmöglichkeiten bestehen! 
Weitere Infos: http://www.wko-parken.at

In Zeiten eines herausfordernden wirtschaftlichen 
Umfelds und eines steigenden Wettbewerbsdrucks 
wird Preiskalkulation immer wichtiger. Das gilt vor 
allem auch im heiß umkämpften Markt der Trans-
portbranche. Hier kann sich heute eigentlich keiner 
mehr leisten für Kunden mit ausschließlichem Fokus 
auf den Umsatz zu fahren. Echtes Kalkulieren wird 
immer notwendiger und entscheidet letztlich zwi-
schen geschäftlichem Erfolg und unternehmerischem 
Scheitern.

Dass es am Markt nicht einfacher wird, ist unbe-
streitbar. Die vielen fehlenden bzw. falschen Preiskal-
kulationen in der Vergangenheit machen sich heute 
zusätzlich bemerkbar. Die einzige Möglichkeit das 
Steuer noch herumzureißen ist eine strikte Preisdiszi-
plin in der gesamten Transportbranche.

Eine Einheitskalkulation, die für jeden ver-
wendbar ist, gibt es jedoch nicht. Jeder Unter-
nehmer muss seine eigenen Strukturen im Un-
ternehmen berücksichtigen. Weiters fließen die 
Auslastung der Kfz ebenso in die Berechnungen mit 
ein, wie Verwaltungskosten und Kreditzinsen etc. 

nehmerischen Erfolg. Das ist jedoch 
nicht nur ein ausschließliches Fräch-
terproblem, auch im Baunebenge-
werbe verhält es sich ähnlich.

Im Baunebengewerbe sind es die 
vielen Sub-Sub-Sub-Unternehmen.

Doppelhofer: Genau, und bei den 
Transporteuren gibt es ebenso diese 
Formen – eine lange Subfrächter-
kette – und je weiter hinten sich 
der Subfrächter in der Kette be-
findet, desto weniger werden die 
Frächterkosten gedeckt. Fakt ist: 
Jeder müsste eigentlich in Eigen-
verantwortung Stopp sagen. Aber 
nochmal: Eine gute Kalkulation ist 
die Basis dafür.

Sie sprechen wiederholt die Kalku-
lation an.

Doppelhofer: Als Masseverwalter 
werde ich immer wieder mit Kos-
tenaufstellungen konfrontiert, wo 
wichtige Positionen einfach verges-
sen wurden. Nicht selten fallen der 
Treibstoff- oder die Versicherungs-
kosten durch den Rost. Vielfach 
wird auch Brutto für Netto genom-
men. Der Unternehmer weiß es 
zwar, rechnet es aber nicht. Derartige 
Kalkulationsfehler treten seltener bei 

großen Frächtern auf und häufiger 
bei Kleintransporteuren.

Spiegelt sich das auch in der Kon-
kursstatistik wider?

Doppelhofer: Ja. Es sind eindeutig 
viel mehr Kleintransporteure, die aus 
dem freien Gewerbe kommen und in 
den Konkurs schlittern.

Die Wirtschaftskammer hat in der 
Vergangenheit schon des Öfteren 
gefordert, dass das Kleintransport-
gewerbe wie die Güterbeförde-
rungsbranche reglementiert wer-
den sollte, durch die Einführung 
einer Konzessionsprüfung light. 
Mit dem Ziel die Kleinen fitter fürs 
Unternehmerische zu machen. Wie 
sehen Sie das?

Doppelhofer: Wenn man für eine 
Reglementierung ist, ist es klug, 
wenn man die Kleinen ebenfalls zu 
einer Ausbildung verpflichtet. Das 
hätte sicherlich positive Auswirkun-
gen auf die Güterbeförderung in ih-
ren Facetten. Jedoch letztlich würde 
davon auch der Steuerzahler profi-
tieren, da im Falle eines Konkurses 
meist die öffentliche Hand übrig ge-
lassen wird.

Kostendeckung: „Unternehmer müssen ehrlich zu sich selbst sein“

Alles eine Sache 
der Kalkulation

Hans Ederer, Unternehmensberater und Referent am 
Wifi Steiermark

VERANSTALTUNGSTIPP

Unternehmenssanierung – 
Gewusst wie?!
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Eine kleine Hilfeleistung, die die Wirtschaftskam-
mer bietet, ist ein Kalkulationsrechner auf der 
Website 
www.dietransporteure.at, links unten beim 
Button „Kalkulationsrechner“.
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 Slowenien: Fahrverbote/Verkehrsbeschränkungen im Internet
 

Auf der Website: http://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx 
sind die slowenischen Fahrverbote und Verkehrsbeschränkungen ersichtlich.
Hier finden Sie einen Auszug:

Die allgemeine Mauterhöhung für die Autobahnen in Gesamtitalien beläuft 
sich auf durchschnittlich 2,91 %. 

Was die einzelnen Autobahnbetreibergesellschaften betrifft, so sind folgende 
Erhöhungen beschlossen worden:

Die Autobahnmaut pro Kilometer 
aller gebührenpflichtigen Fahrzeuge 
ist landesweit allerdings nicht gleich 
hoch, sondern richtet sich nach den 
Vorgaben der einzelnen Betreiberge-
sellschaften, nach den Errichtungs- 
und Erhaltungskosten der einzelnen 
Autobahnabschnitte sowie nach dem 
Fahrzeugtyp, d. h. nach der Anzahl 
der Achsen des Fahrzeuges, wobei 
eine Unterscheidung zwischen Fahr-
zeugen mit zwei Achsen und solchen 
mit mehr als zwei Achsen gemacht 
wird. Je nach Höhe und Achsenzahl 
wird jedes Fahrzeug einer von fünf 
Gebührenklassen zugeordnet.

Auch sind die direkt von der ANAS 
verwalteten Autobahnen noch ge-
bührenfrei: A3 Salerno – Reggio 
Calabria, A29 (Palermo – Mazara 
del Vallo, Alcamo – Trapani, Paler-
mo – Catania), die Umfahrungsau-
tobahn von Rom („G.R.A. – grande 
raccordo annulare“) und die Strecke 
Rom – Fiumicino. Insgesamt machen 
diese gebührenfreien Strecken 14 % 
des italienischen Autobahnnetzes aus.

Am einfachsten kann man die 
zu zahlende Mautgebühr einer be-
stimmten Fahrzeugklasse mit dem 
Mautkalkulator auf der Startseite der 
Website der größten italienischen 
Autobahnverwaltungsgesellschaft 
„Autostrade per l’italia“ ermitteln. 
Der Mautkalkulator ist unter folgen-
der Internetadresse http://www.au-
tostrade.it/en/autostrade/percorso.do 
auch auf Englisch abrufbar.

Ungarn: Mautgebühren 2013 – 
Umstellung auf elektronisches System

Ungarn möchte im Juli 2013 das bis-
herige Vignetten-System auf ein elek-
tronisches System umstellen.

Eine Information hinsichtlich der 
aktuellen Vignettentarife 2013 in 

Frankreich: verschärfte Kontrollen

Das Außenwirtschaftscenter Strass-
burg hat darüber informiert, dass auf 
den ostfranzösischen Hauptverkehrs-
strecken verschärfte Kontrollen des 
Güterverkehrs stattfinden.

Es werden insbesondere die Ein-
haltung der Ruhezeiten sowie all- Fo
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Ungarn finden Sie auf der Website:
h t t p : / / w w w . a u t o b a h n .
hu/02Ematrica/01Dijtablazat2013

fällige Manipulationen an der Ge-
schwindigkeitsregelung, aber auch 
Geschwindigkeitsüberschreitungen 
kontrolliert. Berichten zufolge wurde 
eine neue Höchststrafe von 36.000 
Euro verhängt!

Darüber hinaus wurde auf der Um-
fahrung von Strassburg das erste Ra-

dargerät installiert, das zwischen Pkw 
und Lkw unterscheiden kann.

Asti Cuneo S.p.A. +7,20 %
ATIVA – Autostrada Torino – Ivrea – Valle D’Aosta S.p.A. +0,82 %
Autocamionale della Cisa S.p.A. +7,39 %
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. – keine Erhöhung
Autostrada dei Fiori S.p.A. +3,70 %
Autostrada del Brennero S.p.A. +1,21 %
Autostrade Centropadane S.p.A.  +5,66 %
Autostrade per l‘Italia S.p.A. +3,47 %
Autovie Venete S.p.A. +12,63 %
CAV S.p.A. – Passante Mestre +13,55 %
CAV S.p.A.  – Tratte autostradali A4 +13,19 %
Consorzio Autostrade Siciliane – keine Erhöhung
Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. +1,16 %
RAV – Raccordo Autostradale Valle D’Aosta S.p.A. +14,44 %
SALT – Autostrada Ligure – Toscana S.p.A. +3,93 %
SAM – Autostrade Meridionali S.p.A. – keine Erhöhung
SAT – Autostrada Tirrenica S.p.A – keine Erhöhung
SATAP S.p.A. A4 – keine Erhöhung 
SATAP S.p.A. A21 – keine Erhöhung
SAV – Autostrade Valdostane S.p.A. +11,55 %
SITAF – barriera di Avigliana +6,65 %
SITAF – barriera di Bruere +4,90 %
SITAF – barriera di Salbertrand +6,15 %
Strada Dei Parchi S.p.A. +7,56 %
Tangenziale Napoli S.p.A. +3,59 %
Torino-Savona S.p.A. +2,24 %

Frankreich: Mitführpflicht der Alkotests unbefristet verschoben

Die Mitführpflicht eines Alkotests 
im Fahrzeug in Frankreich wurde am 
1. Juli 2012 eingeführt.

Italien: Mauterhöhung
 

Die wegen unzureichender Verfüg-
barkeit von Alkotests schon auf den 
1. März verschobene Einhebung von 

EUR 11 wurde vom französischen 
Innenminister, Manuel Valls, nun-
mehr unbefristet verschoben.
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IRU und ETF einigen sich auf gemeinsamen Standpunkt zur Kabotage Probekennzeichenverwendung im Ausland

Die Tabelle in der die Länder auf-
gelistet sind, welche österreichische 
Probekennzeichen anerkennen bzw. 

„IRU – ETF, gemeinsamer 
Standpunkt zur weiteren Öffnung 
des EU-Straßentransportmarktes

Die Europäische Transportarbeiter 
Vereinigung (ETF) und die Interna-
tional Road Transport Union (IRU) 
drücken hiermit ihren gemeinsamen 
Standpunkt aus, wonach die momen-
tane Situation keine weitere Öffnung 
des EU-Straßentransportmarktes zu-
lässt.

Sicheres Parken: IRU TransPark Initiative

Die IRU (International Road Trans-
port Union) beschäftigt sich seit 
geraumer Zeit mit dem Thema der 
„sicheren Parkplätze/sicheres Par-
ken“. Dazu wurde von der IRU die 
„TransPark Initiative“ ins Leben ge-
rufen. 

TransPark ist eine gratis online 
Applikation (englisch oder franzö-
sisch), die es Ihnen erlaubt gezielt 
nach Parkplätzen zu suchen. Diese 
Applikation weist mehr als 4.000 
Parkplätze in über 40 Ländern aus 
und erlaubt Ihnen auch mittels 
Routenplaner entsprechende Park-
plätze entlang der gewählten Fahrt-
route zu suchen. 

Hinzu kommen nützliche Park-
platzbewertungssymbole im Hin-
blick auf
•	 Bewachung
•	 Umzäunung
•	 Videoüberwachung

ASFINAG MAP „unterwegs“ auf AISÖ-Website 

Damit Sie sich ein aktuelles Bild von 
der Verkehrslage auf dem österreichi-
schen Autobahn/Schnellstraßennetz 
machen können, hat die AISÖ die 
dynamische ASFINAG MAP „un-

Novelle Güterbeförderungsgesetz

Die lang erwartete Novelle zum Gü-
terbeförderungsgesetz wurde nun 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 
Diese Novelle setzt u. a. EU-Bestim-
mungen in Hinblick auf den Berufs-/
Marktzugang, Arbeitszeit für selbst-
ständige Kraftfahrer sowie Bestim-
mungen zur sog. „Kombikabotage" 
um.
Hinweis zu folgenden Bestimmun-
gen:

§ 5a Verkehrsleiter (NEU): 
Für jedes Unternehmen ist ein Ver-
kehrsleiter gegenüber der konzessi-
onserteilenden Behörde zu benen-
nen. Erfüllt die genannte Person die 
Voraussetzungen, ist die Benennung 
mit Bescheid durch die konzessions-
erteilende Behörde zu genehmigen. 
Sofern nicht eine andere Person als 
Verkehrsleiter benannt wird, gilt eine 
natürliche Person, der eine Konzes-
sion erteilt wurde, als Verkehrslei-
ter. Ist in einem Unternehmen die 
Bestellung eines gewerberechtlichen 
Geschäftsführers von der Behörde 
bescheidmäßig genehmigt worden, 
so gilt jedenfalls dieser als Verkehrs-

Der Fachverband informierte uns, 
dass sich IRU (International Road 
Transport Union) und die ETF (Eu-

ropean Transport Workers Federati-
on) im Rahmen einer Sitzung (unter 
Anwesenheit der AISÖ) auf einen ge-

meinsamen Standpunkt zum Thema 
„Kabotage-Liberalisierung“ einigen 
konnten. 

Der gemeinsame Standpunkt lautet aus dem Original übersetzt:

IRU und ETF möchten festhal-
ten, dass Änderungen im Hinblick 
auf die EU-Gesetzgebung zum 
Marktzugang, inklusive Änderun-
gen der Kabotage, mit begleiten-
den Harmonisierungsmaßnahmen, 
besonders bei der Kontrolle sowie 
sozialen und fiskalen Bereichen, 
einhergehen müssen.

Ohne diese Maßnahmen würden 
Änderungen der Kabotagebedin-
gungen negative Folgen auf den fai-

ren Wettbewerb und die Nachhal-
tigkeit der Branche haben.

Die bestehenden Regeln müssen in 
der Zwischenzeit entsprechend kont-
rolliert werden.“

Dies ist ein wichtiger Schritt auf 
EU-Ebene und ein starkes Signal in 
Richtung der EU-Kommission gegen 
weitere Liberalisierungspläne der Ka-
botage. 

•	 Flutlicht
•	 Tankstelle
•	 u. v. m.
Sie können diese online Applikation 
unter 
http://www.iru.org/transpark-app 

gratis abrufen! Weiters ist diese Ap-
plikation auf der AISÖ-Startseite 
(www.aisoe.at) entsprechend ver-
linkt. 

ablehnen, finden Sie auf unserer 
Website www.wko.at/stmk/transpor-
teure unter: Verkehr allgemein, Inter-

national, Probekennzeichenverwen-
dung im Ausland.

terwegs“ auf ihrer Website integriert. 
Diese bietet Ihnen u. a. aktuelle Ver-
kehrsmeldungen, Baustelleninfos, 
Wetterprognosen und -warnungen 
und noch vieles mehr. 

Die Map ist abrufbar unter 
www.aisoe.at bzw. direkt unter 
http://maps.asfinag.at/pvis/

leiter. Eine bescheidmäßige Geneh-
migung ist in diesen Fällen nicht 
erforderlich. Die Aufnahme der Ge-
werbeausübung ohne Verkehrsleiter 
ist unzulässig.

§ 7 (2) – Kabotage 
(Kombikabotage NEU):
(2) Die gewerbsmäßige Beförderung 
von Gütern, deren Be- und Entla-
deort innerhalb Österreichs liegt, ist 
durch Güterkraftverkehrsunterneh-
mer mit Sitz im Ausland (Kabota-
ge) – ausgenommen für die in Art. 
8 Abs. 1, 5 und 6 Verordnung (EG) 
Nr. 1072/09 genannten Güterkraft-
verkehrsunternehmer – verboten. Sie 
ist nur gestattet,
1.	 wenn mit dem Staat, in dem der 

Unternehmer seinen Sitz hat, eine 
diesbezügliche Vereinbarung be-
steht, sowie 

2.	 im Rahmen des Vor- oder Nach-
laufs im grenzüberschreitenden 
kombinierten Verkehr mit einem 
in einem EWR-Staat zugelasse-
nen Kraftfahrzeug. Durch Ver-
ordnung der Bundesministerin/
des Bundesministers für Verkehr, Fo
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Elektronisches Begleitpapier nicht erlaubt

Das Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie (bmvit) 
bezieht sich auf eine Anfrage ob auch 
ein elektronischer Nachweis im Sin-
ne eines „sonstigen Nachweises“, wie 
er in § 17 Güterbeförderungsgesetz 
1995 (GütbefG) vorgesehen ist, als 
Begleitpapier anerkannt wird sowie, 
ob es eine nähere Definition gibt, 
welche Angaben zum „beförderten 
Gut“ zu machen sind, und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Gemäß § 17 GütbefG hat der 
Unternehmer dafür zu sorgen, dass 
in jedem zur gewerbsmäßigen Be-
förderung von Gütern verwendeten 
Kraftfahrzeug während der gesamten 
Beförderung ein Begleitpapier oder 
ein sonstiger Nachweis mitgeführt 
wird, in dem das beförderte Gut, der 
Be- und Entladeort und der Auftrag-

Änderungen im Kollektivvertrag 2013

Alle Kollektivverträge finden Sie auf unserer Website: www.wko.at/stmk/transporteure unter Kollektivvertrag Güterbeförderung

Erläuterungen zur Neuformulierung „Einsatzzeit“

Beim neuen Kollektivvertrag für das 
Güterbeförderungsgewerbe/Arbeiter 
wurde u. a. der Begriff der Einsatzzeit 
neu formuliert.

Die ursprüngliche Formulierung 
im KV benützte die Krankenkasse als 
Basis für Beitragsnachforderungen in 
jenen Fällen, in denen verkürzte (und 
damit nicht korrekte) Ruhezeiten ab-
gehalten wurden, da diese durch den 

(3) Folgende Daten sind in das Ver-
kehrsunternehmensregister einzutra-
gen:
1.	 Name und Rechtsform des Unter-

nehmens; 
2.	 Anschrift der Niederlassung; 

3.	 Namen der Verkehrsleiter, die 
zur Erfüllung der Voraussetzun-
gen hinsichtlich Zuverlässigkeit 
und fachlicher Eignung benannt 
wurden, oder gegebenenfalls eines 
rechtlichen Vertreters; 

4.	 Art der Konzession und Anzahl 
der Kraftfahrzeuge, für die die 
Konzession erteilt wurde, und 
gegebenenfalls die laufende Num-
mer der Gemeinschaftslizenz und 
der beglaubigten Kopien; 

5.	 Anzahl, Kategorie und Art der in 
§ 5 Abs. 2 Z 3 genannten schwer-
wiegenden Verstöße, die in den 
vorangehenden zwei Jahren zu 
einer rechtskräftigen Verurteilung 
oder einer Bestrafung geführt ha-
ben; 

6.	 Namen der Personen, die für un-
geeignet erklärt wurden, als Ver-
kehrsleiter die Verkehrstätigkeiten 
eines Unternehmens zu leiten, 
solange die Zuverlässigkeit der 
betreffenden Person nicht wieder 
hergestellt ist.

geber angegeben werden. § 17 Abs. 
2 GütbefG normiert, dass der Lenker 
das Begleitpapier oder den sonstigen 
Nachweis nach Abs. 1 während der 
gesamten Beförderung mitzuführen 
und den Aufsichtsorganen auf Ver-
langen auszuhändigen hat.

Begleitpapier in Form eines 
elektronischen Nachweises

Die Formulierung „… während der 
gesamten Beförderung mitzuführen 
und den Aufsichtsorganen auf Ver-
langen auszuhändigen …“ in § 17 
Abs. 2 GütbefG lässt darauf schlie-
ßen, dass mit dem in § 17 Abs. 1 
leg.cit. geforderten Begleitpapier 
oder sonstigen Nachweis über das 
beförderte Gut, den Be- und Entla-
deort und den Auftraggeber nur ein 
schriftlicher Nachweis gemeint sein 

kann, der nach Ansicht des bmvit 
mit einem elektronischen Nachweis 
nicht erbracht werden kann.

Angaben zum beförderten Gut 
auf einem Begleitpapier

Da in § 17 GütbefG nicht näher 
normiert ist, welche Angaben zum 
„beförderten Gut“ in einem Begleit-
papier oder sonstigen Nachweis ent-
halten sein müssen, ist die Angabe 
des Gewichtes nicht zwingend vor-
geschrieben; dem Gesetzeswortlaut 
nach („Begleitpapier oder sonstiger 
Nachweis, in dem das beförderte 
Gut, … angegeben werden“) ist an-
zugeben, welche Güter befördert 
werden. In der Regel wird es sich bei 
einem Begleitpapier oder sonstigen 
Nachweis um einen Frachtbrief oder 
Lieferschein handeln.

Innovation und Technologie ist 
festzulegen, unter welchen Vor-
aussetzungen grenzüberschreiten-
der kombinierter Verkehr vorliegt 
und welche Nachweise mitzufüh-
ren sind. 

§ 18 Ausnahme für 
Postsendungen u. a. vom 
Begleitpapier (NEU):
Die Bestimmungen der §§ 12 bis 17 
finden auf die Beförderung von Post-
sendungen keine Anwendung.

§ 24a Verkehrsunternehmens-
register (NEU):
Die Bundesministerin/der Bundes-
minister für Verkehr, Innovation und 
Technologie hat bei der Bundesre-
chenzentrum GmbH ein automati-
onsunterstütztes zentrales Verkehrs-
unternehmensregister zu führen. Im 
Register werden die im Inland kon-
zessionierten Güterbeförderungsun-
ternehmen erfasst. Das Register wird 
zur Speicherung von Daten geführt, 

die erforderlich sind, um feststellen 
zu können, welche Güterbeförde-
rungsunternehmen über eine Kon-
zession verfügen, welche Verkehrs-
leiter oder rechtlichen Vertreter für 
diese Unternehmen bestellt wurden, 
über welche Art der Konzession diese 
Unternehmen verfügen, für welche 
Anzahl von Kraftfahrzeugen die Kon-
zession erteilt wurde, gegebenenfalls 
die laufende Nummer der Gemein-
schaftslizenz und der beglaubigten 
Kopien. Weiters ist in dem Register 
auch die Anzahl, Kategorie und Art 
der schwerwiegenden Verstöße und 
die Namen der Personen, die für 
ungeeignet erklärt wurden, die Ver-
kehrstätigkeiten eines Unternehmens 
zu leiten, zu erfassen.

KV in den Rang echter Arbeitszeiten 
gehoben wurden. Mit der Neuformu-
lierung wird dies verhindert, da nun 
ausschließlich der gesetzliche Lenker-
arbeitszeitbegriff maßgeblich ist.

Für die betriebliche Entlohnungs-
praxis ergeben sich durch die vorge-
nommene Neufassung des KV-Textes 
grundsätzlich keine Änderungen.

Inflations- und VPI-Entwicklung in Österreich

Auf der Fachverbandswebsite www.
dietransporteure.at (Link: Güterver-
kehr, Statistik & Indizes) finden Sie 
die aktuelle Inflations/VPI Entwick-
lung in Österreich.
Ein kurzer Auszug:
Zwischen 2001 und 2011 kommt es 
in der Sparte Transport und Verkehr 

zu einer Erhöhung der Neugründun-
gen um 37,5 %.

2011 entfielen 55 % des Transport-
aufkommens und 65 % der im In-
land erbrachten Transportleistungen 
auf das Fuhrgewerbe.

84 % des Transportaufkommens 
im Inland wird auf einer Strecke von 

0–80  km transportiert. Im Inland 
steigt das Transportaufkommen um 
4,4  %, im grenzüberchreitenden 
Empfang kommt es zu einer Steige-
rung um 4,3 % und im grenzüber-
schreitenden Versand beträgt die 
Zunahme des Güterverkehrsauf-
kommens 4,8 %.
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EURO I gefallen: verschärfte Feinstaub-Fahrverbote 
in der Steiermark seit 01.01.2013

Die Luftreinhalteverordung Steier-
mark 2011 enthält Fahrverbote für 
Schwerfahrzeuge für den Güterver-
kehr (> 7,5 t hzG) ab 1. Juni 2012, 
wenn diese älter als 20 Jahre sind 

Sie finden den 
Erlass sowie die 
amtliche Bestä-
tigung Aus-
nahmen „Lkw-
Fahrverbot“ an 
den Magistrat 
Graz oder an 
die jeweilige 
Bezirkshaupt-
mannschaft 
auf unserer 
Website: www.
wko.at/stmk/
transporteure, 
Feinstaubfahr-
verbote Lkw-
Ausnahmen.

B317 Friesacher Straße: geändertes Fahrverbot 

B320 Nachtfahrverbot zwischen 22 und 5 Uhr

Das bereits 2006 verordnete Lkw-
Fahrverbot über 7,5 Tonnen auf der 
B317 zwischen Scheifling und Dürn-
stein wurde angepasst. 

Neben den bereits bisher beste-
henden Ausnahmen wurden Fahrten 

Auch das Fahrverbot für Lkw und 
Gespanne über 3,5 t zwischen 22 
und 5 Uhr früh auf der B320 darf 
nicht vergessen werden. Ausgenom-
men sind jedoch Ziel- und Quellver-

(EURO 0). Seit 1. Jänner 2013 gilt 
das Fahrverbot für Lkw der Abgas-
klasse EURO 1, diese sind in der  Re-
gel älter als 17 Jahre. 

Ausnahmen gelten für nachgerüstete 
Fahrzeuge, Lkw mit kostenintensi-
ven Spezialaufbauten, Schausteller, 
historische Lkw und selbstfahrende 
Arbeitsmaschinen.

im Ziel- und Quellverker, betreffend 
die Bezirke Murau, Murtal, Leoben, 
Tamsweg (Salzburg) und St. Veit an 
der Glan (Kärnten) nur mehr erlaubt, 
wenn die Fahrten in einem zumindest 
überwiegenden Be- oder Entladen der 

Lkw bestehen oder dafür technische 
Hilfsmittel benötigt werden. Erlaubt 
wurden Weg- und Rückfahrten von 
Lkw, die ihren dauerhaften Standort 
im Gebiet haben, auch wenn es sich 
um Leerfahrten handelt.

kehr für alle Gemeinden des Bezirkes 
Liezen, westlich der Pyhrnstrecke, 
sowie für den Bezirk St. Johann im 
Pongau (Salzburg). Auch die oberös-
terreichischen Gemeinden Bad Ischl, 

Bad Goisern, Gosau, Hallstatt, Ober-
traun, Golling, Scheffau, Abtenau, 
Rußbach und Annaberg dürfen im 
Ziel- und Quellverkehr angefahren 
werden. 
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Seit nunmehr 14 Jahren gibt es den ge-
meinsamen Standort für die Iveco-Ver-
tretung Rauch & Wagner und AMS 
Auto- und Motoren Service GesmbH 
im 40.000 m² großen Areal in Unter-
premstätten. Viele Kunden wissen um 
die Präzision der Arbeit, die hier ge-
boten wird und schätzen diese immer 
mehr. 

Innovative Gedanken und Kunden-
anforderungen werden so rasch wie 
möglich umgesetzt. „Unter anderem 
wurde eine zweite Prüfstraße errich-
tet, wodurch wir Kundentermine nun 
noch schneller und effizienter gestalten 
können.“ 4 Personen wurden für die 
§  57a-Prüfstraße ausgebildet, um den 
Kundenanforderungen bestens zu ent-
sprechen. 

Zeitgleich wurde ein Arbeitsbereich 
geschaffen, in dem Webasto-Standhei-

AMS und Rauch & Wagner –
vielseitiges Angebot am Automotive- und Industriesektor 

zungen eingebaut werden. AMS als 
Webasto-Stützpunkt in der Steiermark 
arbeitet auch mit anderen Werkstätten 
zusammen, welche den Aufwand der 
Ausbildung und des Einbaues scheuen 
und es vorziehen, diese Sondereinbau-
ten von AMS durchführen zu lassen, 
um ihre Kunden zufriedenstellen zu 
können. 

Es ist noch nicht jedem bekannt, 
dass die beiden Unternehmen Rauch 
& Wagner GesmbH als auch AMS 
Auto- und Motoren-Service GesmbH 
dem Kunden eine große Palette an 
Dienstleistungen bieten. „Wir ha-
ben Spezialisten für Standmotoren 
des Herstellers Deutz. Seit Juni 2010 
sind wir auch Servicevertragspartner 
von Fiat Professional. ZF/Mercedes 
Getriebe- und Lenkungsreparaturen, 
Einspritzpumpen- und Injektorrepa-
raturen runden das Komplettangebot 

für unsere Lkw- und Pkw-Kunden ab.“ 
Aufmerksamkeit verdient auch der Er-
satzteilgroßhandel. Egal welche Marke, 
egal ob Lkw, Auflieger oder Pkw, hier 
findet der Kunde alles was er braucht 
– ein Preisvergleich lohnt sich. Nahezu 
für alle gängigen Pkw-Typen sind Ver-
schleißteile mit marktgerechten Preisen 
lagernd. Schauen Sie vorbei und über-
zeugen Sie sich selbst vom großzügigen 
Angebot! Oftmals teure Herstellerange-
bote können auf diesem Sektor um ein 
Vielfaches günstiger erworben werden.

Rauch & Wagner
AMS
Rudolf-Diesel-Straße 3 
8141 Unterpremstätten 
+43 (0)3136 503-0
office@amskfz.at 
www.amskfz.at
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Zuschuss zur Entgeltfortzahlung für Klein- und Mittelbetriebe

Erfasster Personenkreis
Anspruch auf Zuschuss zur Ent-
geltfortzahlung besteht für alle Ar-
beitnehmer (Arbeiter, Angestellte, 
Lehrlinge etc.), die bei der AUVA 
unfallversichert sind. Damit sind 
auch teilzeitbeschäftigte und gering-
fügig beschäftigte Arbeitnehmer er-
fasst.

Größe des Unternehmens
Anspruch auf Zuschuss zur Entgelt-
fortzahlung besteht nur für Unter-
nehmen, die in der Regel weniger als 
51 Arbeitnehmer beschäftigen. Diese 
Voraussetzung ist auch dann erfüllt, 
wenn
•	 durchschnittlich pro Jahr nicht 

mehr als 50 Arbeitnehmer und an 
nicht mehr als 30 Tagen pro Jahr 
nicht mehr als 75 Arbeitnehmer 
beschäftigt werden, oder

•	 maximal 53 Arbeitnehmer be-
schäftigt werden und die Zahl 50 
nur deshalb überschritten wird, 
weil Lehrlinge und begünstigte 
Behinderte im Unternehmen be-
schäftigt werden.

Zuschuss bei Freizeit- oder 
Arbeitsunfällen
Der Zuschuss zur Entgeltfortzahlung 
gebührt bei Arbeitsunfähigkeit, die
•	 aufgrund eines Freizeit- oder Ar-

beitsunfalls nach dem 30.09.2002 
eingetreten ist und

•	 länger als drei zusammenhängen-
de Tage gedauert hat bzw. dauert.

Der Zuschuss wird ab dem ersten Tag 
der Entgeltfortzahlung für die Dauer 
von maximal 42 Kalendertagen pro 
Arbeitsjahr (Kalenderjahr) gewährt.

Auszahlung der Zuschüsse
Die Zuschüsse in Höhe von 50 % 
des ausgezahlten Entgelts werden im 
Nachhinein innerhalb eines Monats 
nach dem Ende jenes Quartals aus-
bezahlt, in dem der Antrag gestellt 
wurde. 

Lkw-Fahrverbote in Europa 2013

Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers aufgrund eines Unfalles (Arbeits- und Frei-
zeitunfall) gewährt die Allgemeine Unfallsversicherungsanstalt (AUVA) Klein- und Mittelbetrieben 
seit 2002 einen Zuschuss zur Entgeltfortzahlung. Dieser Zuschuss wurde ab Jänner 2005 auch auf 
Arbeitsunfähigkeiten ausgeweitet, die auf eine Erkrankung zurückzuführen sind.

Für Unfälle vor dem 01.01.2005 
muss die Antragstellung innerhalb 
von 2 Jahren nach Ende der Ent-
geltfortzahlung tunlichst elektro-
nisch erfolgen. Für Unfälle ab dem 
01.01.2005 ist der Antrag innerhalb 
von 3 Jahren nach Beginn des Ent-
geltfortzahlungsanspruches zu stel-
len. 

Vorsicht!
Nach einem Arbeitsunfall ist unbe-
dingt auch eine Unfallmeldung aus-
zufüllen! Der Antrag auf Zuschuss 
zur Entgeltfortzahlung gilt nicht als 
Unfallmeldung!

Zuschuss im Falle einer 
Erkrankung 
Der Zuschuss zur Entgeltfortzahlung 
gebührt für Krankenstandstage, die 
nach dem 31.12.2004 liegen (aber 
auch für Krankenstände, die vor 
dem 01.01.2005 begonnen haben!), 
wobei der Krankenstand länger als 
10 zusammenhängende Tage dauern 
muss.

Der Zuschuss wird ab dem elften Tag 
der Entgeltfortzahlung für die Dauer 
von maximal 42 Kalendertagen pro 
Arbeitsjahr (Kalenderjahr) gewährt.

Die Antragstellung hat innerhalb von 
3 Jahren nach Beginn des Entgelt-
fortzahlungsanspruches zu erfolgen. 

Höhe des Zuschusses
Die Höhe des Zuschusses beträgt für 
Fälle der Entgeltfortzahlung, die nach 

Vorsicht!
Von der AUVA zu Unrecht geleistete Zuschüsse können innerhalb von 2 
Jahren vom Arbeitgeber zurückgefordert werden. Der Beginn der Rückforde-
rungsfrist richtet sich nach dem Zeitpunkt, in dem die Allgemeine Unfallver-
sicherungsanstalt Kenntnis von der ungerechtfertigten Leistung erlangt.

Weitere Fragen richten Sie bitte an das Rechtsservice der 
Wirtschaftskammer Steiermark, Tel.: 0316/601-601

dem 31.12.2004 liegen, 50 % des tat-
sächlich fortgezahlten Entgelts zuzüg-
lich eines Zuschlages für die Sonder-
zahlungen in Höhe von 8,34 %. Der 
Zuschuss gebührt auch für einen die 
Höchstbeitragsgrundlage übersteigen-
den Teil des Krankenentgelts. Für Ar-
beitsunfälle, die vor dem 01.01.2005 
eingetreten sind, gilt die bisherige Zu-
schussregelung weiter.

Vorsicht!
Die Höhe des Zuschlages ist unab-
hängig davon, ob die Arbeitsunfähig-
keit auf eine Erkrankung oder einen 
Unfall (Arbeits- oder Freizeitunfall) 
zurückzuführen ist.

Antragstellung
Der Antrag ist bei der jeweiligen 
Landesstelle der AUVA einzubringen 
und hat folgende Daten zu enthal-
ten:
•	 Name und Adresse des Dienstge-

bers und seines Betriebes,
•	 Name und Versicherungsnum-

mer bzw. Geburtsdatum des ver-
unfallten Arbeitnehmers,

•	 Glaubhaftmachung der unfallbe-
dingten Arbeitsverhinderung,

•	 Rechtsgrundlage, Dauer und 
Höhe der Entgeltfortzahlung,

•	 Beginn des Dienstverhältnisses,
•	 Angabe, ob das Arbeitsjahr das 

Kalenderjahr ist.

Antragsformulare sind bei der Allge-
meinen Unfallversicherungsanstalt un-
ter der Tel Nr. 0316/505-2065 zu bezie-
hen oder im Internet unter der Adresse 
http://www.auva.at  ( Entgeltfort-
zahlung) abrufbar.

Die Broschüre (ca. 120 Seiten) ist für 
Unternehmen zum Preis von €uro 50 
(netto) in elektronischer Form (pdf ) 
beim Fachverband erhältlich. Mit 
dem Kauf bekommen Sie außerdem 
sämtliche Länderaktualisierungen 
für das Jahr 2013 in weiterer Folge 
kostenlos elektronisch übermittelt. 

 Mit dieser Broschüre gibt es aber-
mals eine Zusammenstellung über 
im Ausland geltende Lkw-Fahr-
verbote mit Erläuterungen für den 
grenzüberschreitenden Straßengü-
terverkehr für das Jahr 2013, soweit 
sie zum heutigen Zeitpunkt bekannt 
sind. 

Den Transportunternehmen soll 
mit dieser Veröffentlichung eine 
nützliche und praktische Hilfe bei 
der tagtäglichen Transportdispositi-
on und Terminplanung an die Hand 
gegeben werden.

Die Broschüre bietet Länderüber-
blicke (Stand Februar 2013) zu:

•	 Belarus
•	 Belgien
•	 Bulgarien
•	 Dänemark
•	 Deutschland
•	 Estland
•	 Frankreich
•	 Fürstentum Liechtenstein
•	 Griechenland
•	 Großbritannien
•	 Italien
•	 Kroatien
•	 Lettland
•	 Litauen
•	 Luxemburg
•	 Niederlande
•	 Österreich

•	 Polen
•	 Portugal
•	 Rumänien
•	 Russland
•	 Schweiz
•	 Serbien
•	 Slowakische Republik
•	 Slowenien
•	 Spanien
•	 Tschechische Republik
•	 Türkei
•	 Ukraine
•	 Ungarn
•	 sowie Länder ohne Fahrverbote 

Bestellungen richten Sie bitte di-
rekt an: office@aisoe.at.
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Seminar: Verwaltungsstrafverfahren Fachgruppe aktuell 

Fachgruppentagung am Samstag, 4. Mai 2013 in Krieglach

Unsere diesjährige Fachgruppentagung findet am 

Samstag, 4. Mai 2013, Veranstaltungszentrum Krieglach, 
8670 Krieglach, Waldheimatstraße 3 

(http://www.krieglach.at/Veranstaltungszentrum.5.0.html )
statt.

Folgende Fixpunkte stehen auf dem Programm:

9 Uhr Ausstellungsbeginn
10 Uhr Fachvortrag

11 Uhr Tagungsbeginn

Die Einladung mit den Tagesordnungspunkten wird Ihnen noch gesondert 
per Post zugeschickt.

Der „Truck Race“-Terminkalender 
für die Saison 2013 steht. 
Von 5. bis 7. Juli 2013 rockt das 
„Truck Race“-Highlight des Jahres 
den Red Bull Ring.

Die „Truck Race“-Trophy am Red 
Bull Ring zählt zur FIA European 
Truck Racing Championship und 
ist nach der Formel 1 die populärs-
te Motorsportserie in Europa. Fast 
800.000 Zuschauer zieht dieses gi-
gantische Spektakel europaweit an. 

Wahrlich imposant und gigantisch 
ist auch das, was die Renntrucks bie-
ten. 5 Tonnen Eisen und Stahl, rund 
1.200 PS, mehr als 5.000 Nm Dreh-
moment, in knapp über 5 Sekunden 
zur abgeriegelten Höchstgeschwin-
digkeit von 160 km/h, das sind die 
Kurzdaten für einen Race Truck. 

Seien Sie live dabei, wenn die Gi-
ganten der Rennstrecke über den 

„Truck Race“-Trophy 2013: Da kommt was wirklich Großes auf Sie zu!

Ring donnern. Hier trifft Motor-
sport der Spitzenklasse auf die Urge-
walt schwerer Nutzfahrzeuge. Eine 
Begegnung, die Spaß, Spannung und 
Leidenschaft verspricht.

Erleben Sie ein actiongeladenes 
Wochenende:
•	 4 Rennen zur FIA European Truck 

Racing Championship 2013
•	 Messe- und Industrieausstellung 

am gesamten Wochenende im 
Fahrerlager.

•	 Livekonzerte am Freitag und 
Samstag ab 19 Uhr. Stars: aus der 
deutschen Country-Szene: TOM 
ASTOR oder den Legendary 
Daltons, Luke & Lisa ...

•	 Samstag: Premiere von TOM AS-
TORs Kinder-Country-Party für 
den Nachwuchs.

•	 Weitere spannende Rennen: 
Youngtimer Trophy, Cup- und 
Tourenwagentrophy, Suzuki-
Cup.-Stuntprogramm mit Pa-
trick Bourny aus Frankreich mit 
seinem spektakulären Wheeling 
Truck und Looping Truck.

•	 „Race Truck“-Taxi am Freitag, 
Experience Laps, Truck Korso, 
historischer Korso und jede Men-
ge Unterhaltung auf und neben 
der Strecke.

Foto: © Hahn

Jetzt Tickets sichern unter 
www.projekt-spielberg.at 
oder unter 03577/202-27200
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Road Show

Die Marke „Friends on the road – 
Wir bringen was Sie täglich brau-
chen!“ wird wieder im Rahmen einer 
Road Show österreichweit präsen-
tiert. Ganz nach dem Motto: „Kein 
Leben ohne Lkw“.

Ziel der Großveranstaltung wird es 
wieder sein, Fakten zum Transport-
wesen zu vermitteln und jeden ein-
zelnen Besucher zu überzeugen, dass 
ein Leben ohne Lkw nicht möglich 
ist.

Unsere Highlights sind: 

Die Arena
Das Herz der Arena sind ein umge-
bauter Wechselaufbau (WAB) und 
ein „Friends on the Road“-Café.  Lyn 
Vysher führt durch das Programm. 
Musikuntermalung, über den gan-
zen Tag verteilt, sorgt für gute Stim-
mung. 

Beruf Kraftfahrer
Informieren Sie sich über das Berufs-
bild Kraftfahrer; vielleicht sind Sie 

LogCom: neue Mitglieder

Gemeinsames Auftreten ist das Gebot 
der Stunde. Tragen Sie die geplanten 
Maßnahmen zur Imageverbesserung 
und zur Hebung der Verkehrssicher-
heit mit. Werden Sie Mitglied der 
LogCom und Sie können persönli-
che Inhalte und Ziele mitbestimmen.

Gespräche mit Industrie und Handel

Da neben der Branche der Güter-
beförderung auch der Werkverkehr 
eng mit der Entwicklung der allge-
meinen Wirtschaftslage verknüpft 
ist, sollten künftig alle Brachen an 
einem Strang ziehen, um die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen, 
wie Fahrverbote, Einschränkungen, 

Auch heuer wieder machen der Fachverband und die Fachgruppen für das Güterbeförderungs-
gewerbe mit namhaften Fahrzeugherstellern und Erzeugern von Fahrzeugaufbauten sowie wichtigen 
Kooperationspartnern der Branche auf die Bedeutung unserer Transporteure sowie das Berufsbild 
des Kraftfahrers aufmerksam.

schon bald unterwegs in Ihrem eige-
nen Büro auf Rädern. 

Sit in & smile
Sitzen Sie „Probe“ in einer Zugma-
schine der neuesten Generation. Je-
der Probesitzer bekommt ein kosten-
loses Erinnerungsfoto. 

Glücksreifenrad
Drehen Sie unser Glücksreifenrad 
und gewinnen Sie tolle Preise. 

Inside the truck
Kennen Sie schon das Innenleben ei-
ner Zugmaschine? Werfen Sie bei uns 
einen Blick hinein!

Kids on the Road 
Für unsere kleinen Gäste haben wir 
etwas ganz Besonderes mit auf der 
Tour: 
die Future-Lkw-Hüpfburg mit 12 m 
Länge und 3,5 m Breite. Auch gibt 
es kostenlos Mal- und Bastelbücher 
zum Mitnehmen. 

Termine:

Grazer Stadtfest: 	 Freitag, 31.05. – Sonntag, 02.06.2013
Red Bull Ring: 	 Freitag, 05.07. – Sonntag, 07.07.2013

Das Antragsformular finden Sie im 
Internet auf: www.logcom.org 

Neue Mitglieder
Remus Innocation Forschungs- u. 
Abgasanlagen Produktions GmbH, 

überbordende Kontrollen usw. zu 
verbessern. 

Die ersten Kontakte wurden be-
reits von Obmann Albert Moder 
geknüpft, um sich eine starke Un-
terstützung zu sichern. Die Sparte 
Industrie, unter der Führung von 

Obmann Angelika Kresch (siehe Bild 
links), sowie die Sparte Handel mit 
Obmann Gerhard Wohlmuth  (sie-
he Bild rechts), haben Frächter-Ob-
mann Moder bereits zugesagt. 

Mit der Sparte Gewerbe sowie mit 
der Industriellenvereinigung werden 
noch Gesprächstermine folgen.

Neue „Friends on the road“-Produkte − ab sofort bei LogCom erhältlich

Softshell Jacke 
Ab € 42,- inkl. 20 % USt. 
inkl. Versandkosten
	
• Bewegungsfreiheit durch geringes Gewicht
• wasserabweisend und windbeständig
•gewebte Fleeceinnenseite für zusätzliche Wärme 
und besten Komfort

Polo Shirt neu

Ab € 32,40 inkl. 20 % USt. 
inkl. Versandkosten
Lieferbar in den Größen: L, XL, XXL
Farbe: schwarz

Warnweste

Ab € 4,20 inkl. 20 % USt.
inkl. Versandkosten

Schirmkappe Ab € 6,00 inkl. 20 % USt. 
inkl. Versandkosten

Panel Cap schwarz
100 % Heavy Brushed Cotton
hinten mit Metallverschluss
Einheitsgröße

Bestellungen richten Sie direkt an die LogCom unter 01/961 63 63 oder office@logcom.org
Alle Artikel sind lagernd und umgehend lieferbar!

Dr.-Niederdorfer-Straße 25, 
8572 Bärnbach, 
Mitglied seit 28.02.2013

Josef Kern, Grazer Straße 65, 
8480 Mureck
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Heereskraftfahrer für die Wirtschaft

Erst vor wenigen Wochen war der 
„Nutzen“ einer Ausbildung beim 
Bundesheer ein umstrittenes Thema. 
Mitunter konnte man auch lesen, 
dass es gerade Heereskraftfahrern 
beim „Bund“ langweilig sei. Dabei 
sind sie genau eine jener Gruppen, 
die vom Staatsdienst am direktesten 
profitieren könnten. 

Das Heer bildet viele junge Män-
ner als Kraftfahrer aus und finanziert 
ihnen den C-Führerschein, der den 
jungen Burschen eine zusätzliche Be-
rufsmöglichkeit eröffnet, nämlich die 
des Kraftfahrers. Der militärische C-
Führerschein wird im zivilen Leben 
jedoch erst dann gültig, wenn man 
ihn binnen eines Jahres nach Ab-
rüstung umschreiben lässt. Bis dato 
haben nur rund 4 % der Rekruten 
den Wert dieser C-Ausbildung auch 
erkannt und ließen ihren Schein um-
schreiben.

Wirtschaft wirbt um 
die Fahrer von morgen
Österreich zählt allein in der Trans-
portbranche 11.000 Betriebe mit 

Auf unserer Website: www.wko.at/stmk/transporteure finden Sie das Informationsblatt GO-Box – Mitwirkungspflicht 
der Kraftfahrzeuglenker unter: Verkehr allgemein, Maut.

Im Rahmen einer BMVIT-Presse-
konferenz wurde ein neuer „Gesamt-
verkehrsplan für Österreich“ vorge-
stellt.

Dieser behandelt auch Bereiche, 
die direkt den Lkw-Verkehr betref-
fen. Ein genanntes Ziel ist u. a. die 
Verlagerung des Güterverkehrs von 
der Straße auf die Schiene.

So heißt es im Gesamtverkehrsplan:
„Im Güterverkehr verfügt Öster-
reich schon heute über einen sehr 
guten Wert beim Modal Split: 32 % 
der Güter wurden 2011 mit der 

Tiertransport: 5-Jahresfrist und Kennzeichnungspflicht

Jeder, der gewerblich Wirbeltiere 
transportiert, braucht eine Zulassung 
als Tiertransportunternehmer und 
diese Zulassung (durchaus in Ko-
pie) ist ständig – in allen Fahrzeugen 
des Unternehmens, mit denen Tiere 
transportiert werden – mitzuführen. 
Die Pflicht, ein Tiertransport-Fahr-
zeug mit einem entsprechenden Kle-
ber deutlich zu kennzeichnen besteht 
zusätzlich und ersetzt keineswegs eine 
Zulassung.

Beachten Sie weiters, dass Ihre 
Zulassung als „Tiertransportunter-
nehmer“, die Sie bei Ihrer Bezirks-
hauptmannschaft entsprechend den 

Nur vier Prozent der Grundwehrdiener ließen bislang ihren C-Schein umschreiben. 
Politprojekt soll diese Quote heben.

rund 75.000 Lkw-Lenkern. Ein gutes 
Drittel dieser Fahrer ist heute bereits 
über 50 Jahre alt. Damit ergeben sich 
in den kommenden Jahren für die 
jungen Menschen gute Jobperspek-
tiven, denn der tägliche Transport 
von Gütern hin zum Konsumenten 
sichert erst dessen Wohlstand.

In Niederösterreich gibt es nun ein 
Pilotprojekt, das den Soldaten die 
Vorteile verdeutlicht. Diese Initia-
tive hat man nun in der Steiermark 
aufgegriffen. Alber Moder, Obmann 
der Fachgruppe für das Güterbeför-
derungsgewerbe, wird demnächst 
mit dem Bundesheer das Gespräch 
suchen. „Ich halte dieses Projekt für 
sehr wichtig. Nicht nur der Wirt-

schaft, auch den jungen Leuten 
bringt das viel, schließlich können sie 
so zu einem zweiten Beruf kommen“, 
sagt Moder.

Der Weg zum C-Schein

Das Umschreiben des Führerscheins 
ist bei der Bezirkshauptmannschaft 
bzw. Landespolizeidirektion möglich.

Mitzubringen sind der Heeresfüh-
rerschein, die Bestätigung des Heeres 
über die Lenkerberechtigung, der zi-
vile Führerschein (falls vorhanden), 
ein aktuelles Passfoto, ein Meldezet-
tel und €uro 49,50. Die Grundqua-
lifikation bzw. die Weiterbildungs-
stunden sind ebenfalls nachzuweisen.

Informationsblatt GO-Box: 
Mitwirkungspflicht der Kraftfahrzeuglenker

BMVIT Gesamtverkehrsplan vorgestellt: 
Maut und Kontrollen im Visier 

Bahn transportiert, im europäischen 
Schnitt sind es nur 15 %. 
Ziel ist es, bis 2025 nach Ausbau der 
großen Bahnachsen und Terminals 
diesen Anteil in Österreich auf 40 % 
zu steigern. Dazu sind neben ange-
botsseitigen Verbesserungen auch 
noch Begleitmaßnahmen wie Lkw-
Mauterhöhungen bzw. mehr Kont-
rollen notwendig.“                     
„Die österreichische Verkehrspolitik 
verfolgt eine klare Strategie der Ver-
lagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf die Schiene.

Erreicht werden soll dieses Ziel, 
indem die Schieneninfrastruktur auf 

den Hauptachsen gezielt verbessert 
wird, die Lkw-Mauten entsprechend 
den EU-rechtlichen Vorgaben adap-
tiert und die Lkw-Kontrollen ver-
schärft werden.“ 

Zum Aspekt der Einberechnung der 
externen Kosten in Mauttarife heißt es:
„Eng damit verknüpft ist das Bestre-
ben, mehr Kostenwahrheit für den 
Lkw-Verkehr herzustellen und exter-
ne Kosten sichtbar zu machen.

Umweltfreundlichere Lkw sind 
beispielsweise derzeit von Gebühren 
für externe Luftschadstoffkosten be-
freit.“

EU-Tiertransportvorschriften gelöst 
haben, nur fünf Jahre Gültigkeit (ab 
dem Datum der Ausstellung) hat!

Da das TTG 2007 mit 1. August 
2007 in Kraft getreten ist, ist davon 
auszugehen, dass ein Großteil der er-
teilten Zulassungen auslaufen wird. 
Bitte prüfen Sie das Datum Ihrer Zu-
lassung und stellen Sie – wenn nötig 
– rechtzeitig einen Antrag auf Verlän-
gerung.

Dieser „Antrag auf Verlängerung“ 
kann frühestens 6 Monate und muss 
spätestens jedoch 3 Monate vor Ab-
lauf der Gültigkeit eingebracht wer-
den. Zuständig für die Ausstellung 
dieser Zulassungen sind die Bezirks-

verwaltungsbehörden, wobei diese 
die Vorgaben der Verordnung (Art. 
10 und 11) und des TTG (§§ 10 und 
11) einzuhalten haben.
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Auflösungsabgabe für 2013

Voraussetzungen für die Entrichtung dieser Auflösungsabgabe durch den Arbeitgeber

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen 
nahm laut Statistik Austria gegen-
über dem bisherigen Höchstwert 
des Jahres 2011 (356.145 Stück) auf 
336.010 Autos ab (–5,7 %). 

Bei den Pkw-Neuzulassungen wur-
de damit dennoch das zweithöchste 
Ergebnis erreicht. Der Nutzfahr-
zeugmarkt war 2012 nach Zuwäch-
sen in den beiden Jahren davor wie-
der negativ. Im Gegensatz zu 2010 
und 2011 (+8,5 % bzw +16,3 %) ver-

Transporteure brauchen Entlastungen

Zeitgemäße Verkehrsvorschriften 
und eine europaweit einheitliche 
Vorgehensweise bei Wegekosten blei-
ben das Gebot der Stunde. 

Durch die jährliche Inflationsan-
passung steigen die Mautkosten um 
3 %. Auch der Mautzuschlag auf der 
A12 Inntalautobahn wird von bisher 
zehn auf 15 % angehoben. So zahlt 
ein vierachsiger Lkw der Emissions-
klasse 5 für die Strecke Wien-Linz 

Organstrafmandate werden teurer

Der Nationalrat hat eine höhere 
Obergrenze für Organstrafmandate 
beschlossen. Organstrafmandate und 
Strafverfügungen können künftig 
empfindlich teurer werden. 

Die Obergrenze für Organman-
date wird von 36 auf 90 Euro hin-
aufgesetzt. Für Anonymverfügungen 
gilt künftig eine Strafgrenze von 365 
Euro statt bisher 200 Euro. Für Straf-
verfügungen gilt künftig ein Limit 
von 600 Euro statt bisher 365 Euro.

Die Intention der Änderung sei 
nicht eine Erhöhung der Strafen, 
sondern dass man in Fällen, wo jetzt 

ADR-Führerscheine künftig in Scheckkartenformat

Der orangefarbene papierene Führer-
schein für Gefahrgutlenker hat aus-
gedient und wird künftig durch eine 
weiße Kunststoffkarte ersetzt.

Ab 2013 dürfen aufgrund geänder-
ter internationaler Gefahrguttrans-
portvorschriften Schulungsbescheini-
gungen für Gefahrgutlenker (ADR) 
nur mehr im Scheckkartenformat 

Die Auflösungsabgabe ist grund-
sätzlich bei jeder Beendigung eines 
echten oder freien Dienstverhältnis-
ses vom Dienstgeber zu entrichten. 
Dies nur mit wenigen Ausnahmen! 
Die Abgabe, die vom Arbeitgeber 
mit der Lohnabrechnung an die 

Gebietskrankenkasse abzuführen 
ist, ist gänzlich unabhängig von der 
Höhe des Entgeltes des Mitarbeiters 
und unabhängig von der Dauer des 
Dienstverhältnisses und auch un-
abhängig vom Alter des Dienstneh-
mers.

Weitere Informationen erhalten 
Sie nach Bedarf beim Rechts-
service der Wirtschaftskammer 
Steiermark, Tel.: 0316/601-601.

Weniger Erstzulassungen von 
Lkw und Sattelzugfahrzeugen im Jahr 2012

zeichneten die Lkw-Neuzulassungen 
im Jahr 2012 ein Minus von 3,6 %. 
Sowohl die Erstzulassungen leichter 
Nutzfahrzeuge (Lkw bis 3,5 t hzG, 
Kl N1: –3,1 %) als auch schwerer 
Lkw (mehr als 3,5 t bis 12 t hzG, 
Kl N2: –11,4 % sowie mehr als 12 t 
hzG, Kl. N3: –7,2 % ) entwickelten 
sich negativ. 

Im Vergleich zum Vorjahr wurden 
2012 auch weniger Sattelzugfahrzeu-
ge (–13,2 %) zugelassen.

über 80 Euro während ein Pkw um 
denselben Betrag ein ganzes Jahr das 
gesamte Asfinag-Straßennetz über 
2.178 km benützen kann. Ein drei-
achsiger Reisebus der Emissionsklas-
se 5 zahlt alleine für die Fahrt von 
Wien nach Loipersdorf und retour 
gleich viel Maut wie eine Jahresvig-
nette kostet. 

Obwohl Lkw und Busse einen 
überproportionalen Beitrag zur Fi-

nanzierung der Infrastruktur leisten, 
wird die Nutzung derselben immer 
mehr eingeschränkt. Das zeigt die 
steigende Zahl an Lkw-Fahrverbo-
ten, die Umwegverkehre und Mehr-
kosten für die Unternehmen zur 
Folge haben. Dies muss auch in die 
Diskussionen zu einem ganzheitli-
chen, verkehrsträgerübergreifenden 
Masterplan für die Mobilität einflie-
ßen, fordert daher die Branche.

Anzeigen erfolgen müssen, (zur Ver-
waltungsvereinfachung) mit Organ-
mandaten vorgehen wolle, so die Re-
gierungsvertreter. 
Der Strafrahmen bleibt unverändert.
Organmandate: 
•	 Falschparken
•	 Telefonieren beim Fahren ohne 

Freisprecheinrichtung;  
Anonymverfügungen: 
•	 Geschwindigkeitsüberschreitungen, 
•	 Missachtung eines roten Ampel-

signals; 
Strafverfügungen: 
•	 Geschwindigkeitsüberschreitungen 

in einem mehr als geringem Maß).

ausgestellt werden. Absolventen ei-
ner erfolgreich abgelegten Prüfung 
über die Gefahrgutlenkerschulung 
erhalten ab nun zunächst eine sog. 
vorläufige Schulungsbescheinigung 
(DIN A4-Urkunde), die vier Wo-
chen für nationale Transporte gültig 
ist. Die Ausstellung erfolgt durch 
den Schulungsveranstalter. Die weiße 
Kunststoffkarte wird (während dieses 

Zeitraums automatisch) per Post zu-
gestellt. 

Besitzer von ADR-Führerscheinen 
können ihren Papierschein auf eine 
Plastikkarte, die mit einem Holo-
gramm als Sicherheitsmerkmal aus-
gestattet und fünf Jahre gültig ist, 
umtauschen, müssen dies jedoch 
nicht tun.
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Pauschales Lkw-Überholverbot auf Autobahnen wird abgelehnt

Gegen ein Lkw-Überholverbot auf 
höherrangigen Straßen bei schlechten 
Fahrverhältnissen, analog einer deut-
schen Regelung, spricht sich die ös-
terreichische Verkehrswirtschaft aus. 

Anders als in Deutschland gilt in 
Österreich (gem. KfG) eine gesetz-
liche Ausrüstungsverpflichtung für 
Lkw im Hinblick auf Winterreifen 

Verkehrstote: stärkster Rückgang bei Lkw

Die Anzahl der Verkehrstoten hat ös-
terreichweit in den vergangenen zehn 
Jahren abgenommen. 

Verglichen wurden die Zahlen der 
vorläufigen Unfallbilanz des Innen-
ministeriums 2012 mit den durch-
schnittlichen Verkehrstoten der Jahre 
2001 bis 2003. 

und Schneeketten. Daher ist es nicht 
einzusehen, warum jene Verkehrsteil-
nehmer, für die bereits eine Ausrüs-
tungsverpflichtung im Winter gilt, 
auch noch durch ein zusätzliches 
Überholverbot beeinträchtigt werden 
sollen. 

Lkw-Überholverbote führen zu 
Lkw-Kolonnen. Langsames Hinter-

herfahren verringert die Aufmerk-
samkeit und fördert die Übermü-
dung. Eher sollten bei schlechter 
Witterung Schwerpunktkontrollen 
an den Grenzen und ROLA-Termi-
nals die Einhaltung der Ausrüstungs-
verpflichtung (Winterreifen, Schnee-
ketten) durch ausländische Lkw 
gewährleisten.

Insgesamt ist die Anzahl der Toten 
auf Österreichs Straßen um 45 % zu-
rückgegangen, den stärksten Rück-
gang verzeichneten Lkw-Insassen in-
klusive Klein-Lkw mit minus 52 %, 
gefolgt von Pkw-Insassen mit minus 
49 % und Fußgänger mit minus 
42 %. 

In der Kategorie Moped und Mo-
torrad gab es 41  % weniger Todes-
opfer, bei Radfahrern waren es 22 %. 
Im Bundesländervergleich ging die 
Anzahl der Toten am stärksten in 
Tirol und der Steiermark zurück, so 
die Untersuchung des Verkehrsclubs 
Österreich.

Anton-Afritsch-Kinderdorf wird heuer 55 Jahre

Die Gesellschaft für steirische Kin-
derdörfer betreibt als Herzstück ihrer 
Angebotspalette das Anton-Afritsch-
Kinderdorf. Als Einrichtung der stei-
rischen Jugendwohlfahrt betreute das 
Kinderdorf bisher über 400 Kinder 
und Jugendliche aus allen Gebieten 
der Steiermark. Ihr Ziel ist es, ihnen 
ein Zuhause zu geben, sie seelisch zu 
festigen und ihnen das Rüstzeug für 
ein selbstbestimmtes und erfülltes 
Leben zu geben.

Die Gesellschaft für steirische Kin-
derdörfer ist auf die Unterstützung 
von vielen engagierten Menschen 
angewiesen. „Durch unsere Baustein-

aktion können auch Sie den Alltag 
der Kinder bereichern: Turnen für 
Dominik, HipHop für Melanie, 
Sprachförderung für Patrick  … je-
der Euro ist ein Baustein“, so Mag. 
Uli Reimerth, Geschäftsführerin des 
Anton-Afritsch-Kinderdorfes.

„Wir bitten um Überweisung Ih-
res Kinderdorf-Bausteines auf das 
Konto bei der Steiermärkischen, 
BLZ 20815, Kto.-Nr. 103747, un-
ter dem Kennwort: Baustein.“
Oder Sie unterstützen das Kinder-
dorf in Form einer Insertion im 
Anton-Afritsch-Kinderdorfmaga-
zin. Info 0316/304300

Kinderdorf-Baustein-Aktion 

DAS PLUS FÜR SIE
Ihr Nutzen im Überblick:

•	 regionales Kursangebot
•	 Berücksichtigung Ihrer Terminwünsche
•	 Beratung durch WIFI-Experten
•	 Förderung der Kurskosten 
 	 durch das AMS möglich

Informationen und Auskünfte erteilen Ihnen gerne:

Seit 2. Mai 2008 gilt in Österreich die Verordnung über die Grundqualifikation und die Weiterbildung der Fahrer be-
stimmter Fahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr (GWB).

Davon betroffen sind
• im Bereich des Güterverkehrs:
Lenker von Kraftfahrzeugen für die 
gewerbsmäßige Beförderung von Gütern 
(Führerscheinklassen C, C1)
• Staatsangehörige eines Drittlandes, 
deren Arbeitgeber in einem EU-Land 
niedergelassen ist und der Fahrer auch 
im EU-Raum einsetzt

Die Verordnung ist gültig
• seit 9. September 2009 für den Güter-
verkehr

Verpflichtend nachzuweisen sind
• 35 Stunden Weiterbildung innerhalb 
von fünf Jahren 

Der Nachweis der Weiterbildung muss 
der zuständigen Führerscheinbehörde 
erbracht werden, dies wird im Führer-
schein vermerkt und gilt damit für die 
nächsten fünf Jahre (wird kein Nachweis 
erbracht, verliert der Lenker die Be-
rechtigung, im Personen- oder Güter-
beförderungsgewerbe innerhalb der EU 
unterwegs sein zu dürfen).

Das Weiterbildungsangebot des WIFI
ist entsprechend den gesetzlichen Vorga-
ben in fünf Themenblöcke unterteilt:
• rationelles Fahrverhalten
• wirtschaftliche Fahrweise (Optimie-
rung des Kraftstoffverbrauches)
• Ladungssicherung
• sozialrechtliche Vorschriften
• Gesundheit, Verkehrs- und Umweltsi-
cherheit

Die Ausbildung kann sowohl als Block, 
wie auch in Einzeltagen à sieben Stun-
den Ausbildungsdauer je Themenblock 
absolviert werden.

Individuelle Firmenpakete
Das WIFI ist Ihr kompetenter An-
sprechpartner bei individuell zugeschnit-
tenen Firmenpaketen. Nutzen Sie die 
Chance der Weiterbildung gemäß den 
gesetzlichen Vorgaben und machen Sie 
diese zu Ihrem Vorteil. Informieren Sie 
sich über individuelle Möglichkeiten 
und fordern Sie Ihr persönliches Ange-
bot an. Profitieren Sie gemeinsam mit 
Ihren Lenkern von unserer langjährigen 
Erfahrung in der Aus- und Weiterbil-
dung.

Regionales Bildungsangebot
Die Weiterbildung für Berufskraftfahrer 
können Sie besuchen
im/in der
• WIFI Graz
• WIFI Obersteiermark/Niklasdorf
• WIFI Süd/Unterpremstätten
• WK Regionalstelle Ennstal/Salzkam-
mergut/Liezen
• WK Regionalstelle Murtal/Judenburg
• WK Regionalstelle Südsteiermark/
Leibnitz
• WK Regionalstelle Hartberg
Andere Veranstaltungsorte können 
individuell vereinbart werden.

Aktuelle Veranstaltungstermine samt Online-Buchungsmög-
lichkeit finden Sie auch unter www.stmk.wifi.at/verkehr

WIFI Steiermark
Körblergasse 111–113, 8021 Graz
Mag. Jörg Geister
Telefon 0316 602-881
joerg.geister@stmk.wifi.at

WIFI Obersteiermark
Leobner Str. 94, 8712 Niklasdorf
DI (FH) Erich Wolff
Telefon 0316 602-8022
erich.wolff@stmk.wifi.atFo
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„Gas, Gas weg, einlenken und halten“, 
kommt das Kommando von Mario Sum-
mer aus dem Funkgerät. Der erfahrene 
Instruktor steht am Rand der Eis- und 
Schneebedeckten Rundpiste im tief ver-
schneiten ÖAMTC Fahrtechnik Win-
terzentrum Semmering/Stuhleck. Das 
Auto driftet um die Kurve, schlittert am 
blanken Eis dahin, knapp vor der Schnee-
wand hab ich es wieder unter Kontrolle. 
Der nächste Teilnehmer beim Wintertrai-
ning fährt in die speziell präparierte Win-
terpiste ein und rutscht um die Kurve … 
auf meinen Spuren.

Driften erlaubt, Pirouetten auf Eis und 
Schnee drehen, über- und untersteuern, 
die eigenen Grenzen und die des Fahr-
zeugs ausloten und auch überschreiten: 
Genau das steht beim Land Rover Winter 
Driving auf dem Programm. Es wird ge-
rutscht, Gas gegeben und gegengelenkt, 
Schnee fliegt durch die Luft. Immer wie-
der kommt die Anweisung „provozieren, 
mehr provozieren“ aus dem Walkie-Tal-
kie. Wenn das Heck ausbricht, das Auto 
über das blanke Eis Richtung Schnee-
wand schlittert, der Lenker es jedoch kurz 
vor dem Anprall wieder unter Kontrolle 
bekommt, dann sind die Instruktoren zu-
frieden.

Unterm Jahr als Felder genutzt, wer-
den die Flächen des zehn Hektar großen 
Übungsgeländes auf 810 Meter Seehöhe 
im Winter speziell präpariert. Die Bah-
nen haben eine Länge von 2,2 Kilome-
ter in unterschiedlichen Breiten, weiters 
steht eine 2.500 Meter lange SUV-Stre-
cke zur Verfügung. Das Training beginnt 
mit einem Slalom. Die Land Rover Ko-
lonne fährt nacheinander um die Hüt-
chen auf der hart gefrorenen Piste. Es 
folgen Brems- und Ausweichmanöver: 
Mit bis zu 60 km/h auf Hindernisse zu-
rasen, bremsen, Haken nach links oder 
rechts schlagen, Fahrzeug stabilisieren. 
Geübt wird mit und ohne elektronische 
Fahrhilfen, beispielsweise das Stabilitäts-
programm (DSC) deaktiviert, die ver-
schiedenen Programme – Schnee, Sand, 
Straße – gewechselt. „Jede noch so ausge-
feilte Technik ist nur so gut wie der dazu-
passende Reifen“, erklärt Peter Bauregger, 
Leiter des ÖAMTC Fahrtechnik Zent-
rums in Lang-Lebring noch ergänzend.

Driften erlaubt: Fahrzeugbeherrschung auf Schnee und Eis
Pirouetten drehen, Grenzen ausloten, Gas geben beim Land Rover Winter Driving am Semmering

Handlingkurse mit mehreren Schlüs-
selstellen werden souverän gemeistert, 
Fahrdynamik im höheren Geschwindig-
keitsbereich trainiert. Immer wieder lan-
den die bis zu 2.500 Kilogramm schweren 
Fahrzeuge im Tiefschnee, Räder drehen 
durch, Autos müssen von den Instruk-
toren geborgen werden. Der Blick muss 
immer in die gewünschte Fahrtrichtung 
gehen, erklärt Instruktor Dieter Svepes. 
Eine alte Faustregel der Profis lautet: Wo-
hin man blickt, dorthin lenkt man auch.

Mit jeder Runde werden wir sicherer 
im Umgang mit den allradbetriebenen 
Fahrzeugen, bekommen die Physik der 
starken Land Rover-Modelle besser in 
Griff.  Auf dem Trainingsgelände ist Aus-
toben erlaubt, auf der Straße Vorsicht 
geboten. „Besser ein feiger Hund als ein 
toter Löwe“, bringt es Instruktor Hans 
Schachinger auf den Punkt. Im Vorder-
grund steht am Semmering jedoch der 
unbeschwerte Spaß.

Es geht weiter, rauf den schmalen 
Bergweg, der unter diesen Umständen 
normalerweise Traktoren vorbehalten ist. 
„Auf dem steilsten Stück stehen bleiben“, 
lautete die Anweisung. Für die Hightech-
Fahrzeuge ist das Anfahren anschließend 
kein Problem, die Kolonne fährt weiter. 
Auf steilen Stücken werden die Fahrzeu-
ge gewechselt, beim Gehen auf dem ei-
sigen Untergrund ist Vorsicht geboten, 
jeder darf mit jedem der bis zu 126.900 
Euro teuren Fahrzeuge fahren. Was die 
Teilnehmer der Trainings mitnehmen ist 
unterschiedlich, „auf jeden Fall erweitert 
jeder seinen Erfahrungsschatz“, sagt Peter 
Bauregger.

An fünf Locations wird in Österreich 
das „Land Rover Winter Driving“ durch-
geführt, alle Fahrzeuge werden zur Ver-
fügung gestellt. Das eintägige Training 
kostet 274 Euro pro Teilnehmer, 2013 
ist bereits Geschichte. Wir freuen uns auf 
die Saison 2014!
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 Gesamtverkehrsplan muss „Kick off“ für 
Dialogprozess sein

OTS, 14. Dezember 2012 

 Steirische Frächter gegen 
höhere Lkw-Maut

Grazer, 24. Feber 2013

 Zu späte Sperre der A21 sorgt für 
Unverständnis bei Transportwirtschaft

OTS, 17. Jänner 2013

Die abgedruckten Beiträge bieten einen Überblick zum Mediengeschehen der letzten Wochen 
und Monate und zeigen einen Auszug der Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Transporteure auf medialem Überholkurs

 Straßenverkehr braucht 2013 Entlastungen 
anstatt Kostenerhöhungen!

OTS, 21. Dezember 2012
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 Transporteure erteilen Plänen zur Lkw-
Mauterhöhung klare Absage

19. Feber 2013

 Moder: „Illegalität ist keine 
Geschäftsgrundlage und 

gehört bestraft.“  
WKO, 12. März 2013 

 Führerscheinausbildung in 
Österreich: Ab sofort gelten neue 

Prüfungsmodalitäten
9. Oktober 2012

 Transporteure kritisieren verkehrspolitischen 
Unwillen zur Standortverbesserung

 OTS, 20. Feber 2013

 Transporteure kritisieren Ausnahme der 
Führerscheinmitführpflicht bei Landmaschinen

OTS, 13. Dezember 2012

 Heimische Verkehrswirtschaft hat ihre 
Hausaufgaben gemacht

OTS, 3. Jänner 2013
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Für Buslenker gilt sie bereits seit 2008, 
für Lkw-Lenker ist sie seit 2009 in Kraft  

– die Grundqualifikations- und Weiterbil-
dungs-Verordnung für Berufskraftfahrer. In 
ganz Europa dürfen seit In-Kraft-Treten nur 
mehr jene Fahrer als Berufskraftfahrer im 
Personen- und Güterbeförderungsgewerbe 
unterwegs sein, die über eine entsprechende 
Ausbildung verfügen und sich alle 5 Jahre 
mindestens 35 Stunden weiterbilden. In 
der Verordnung ist auch geregelt, wer aus-
bilden und wo ausgebildet werden darf. Die 
Weiterbildungen dürfen nur in behördlich 
anerkannten Ausbildungsstätten durchge-
führt werden. „Die ÖAMTC-Fahrerakade-
mie kann und darf zurzeit, als eine der ganz 
wenigen berechtigten Ausbildungsstätten 
bundesweit, diese Weiterbildung theore-
tisch und praktisch durchführen“, sagt Peter 
Bauregger, Leiter des ÖAMTC Fahrtechnik 
Zentrums Lang-Lebring.

Praxisnahe Ausbildung öster-
reichweit in allen neun ÖAMTC 
Fahrtechnik Zentren

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
bestehen die Berufskraftfahrer-Weiterbil-
dungskurse aus fünf Trainingstagen. Die 
Kurse werden im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben zielgruppenorientiert auf die un-
terschiedlichen Anforderungen abgestimmt. 
Die einzelnen Module können in beliebiger 
Reihenfolge absolviert werden. Ein Trai-
ningstag muss mindestens sieben Stunden 
dauern. Es gibt keine Vorgaben, wann die 
Kurse innerhalb der vorgeschriebenen 5 
Jahre absolviert werden müssen. „Der Ide-
alfall ist aber natürlich ein Ausbildungstag 

Investitionen in PRAXISnahe Ausbildung rechnen sich in kürzester Zeit!

Gut ausgebildete Berufskraftfahrer bedeuten Sicherheit im Straßenverkehr und wirtschaftlichen Erfolg für jedes 
Unternehmen.

pro Jahr. So ist gewährleistet, dass der Be-
rufskraftfahrer kontinuierlich weitergebildet 
wird“, empfiehlt ÖAMTC-Experte Baureg-
ger.

Die vorgeschriebenen Themenbereiche 
sind Brems- und Sicherheitstechnik, wirt-
schaftliche Fahrweise, Ladungssicherung für 
Lkw (Führerscheinklassen C+C1) und für 
Busse (Führerscheinklasse D), Anwendung 
der Vorschriften für Lkw und Anhänger (C, 
C+E, C1, C1+E) und für Busse und Anhän-
ger (D, D+E), sowie Gesundheit, Ergono-
mie und Umweltsicherheit. Wer die vorge-
schriebene Weiterbildung nicht nachweisen 
kann, behält zwar die Lenkerberechtigung, 
darf aber nicht im gewerblichen Personen- 
und Güterverkehr tätig sein. 

Investition in gute Ausbildung 
rechnet sich nach kurzer Zeit

Der ÖAMTC führt bereits seit über 20 
Jahren österreichweit freiwillige Weiter-
bildungskurse auf hohem Niveau für Bus- 
und Lkw-Fahrer durch. „Unsere Erfahrung 
zeigt, dass gezielte Weiterbildungsmaß-
nahmen die Anzahl der Unfälle drastisch 
verringern“, unterstreicht Bauregger die 
Kompetenz und Erfahrung des Clubs 
in diesem Bereich. Auch bei Economy-
Trainings kann der ÖAMTC bereits auf 
Erfolge verweisen. So haben 2006 österrei-
chweit 2.800 ÖBB-Postbus-Fahrer Econo-
my-Trainings in den ÖAMTC-Fahrsicher-
heitszentren absolviert. Das Ergebnis für 
die gesamte ÖBB-Postbus-Flotte war eine 
nachhaltige Sprit-Ersparnis von zwei Mil-
lionen Litern Kraftstoff jährlich. Das sind 
5 % des Gesamtverbrauchs.

Trotz positivem Trend der 
Unfallstatistik im Lkw- und 
Bus-Bereich: Verantwortung 
verpflichtet – Training für 
Profis am Steuer
Wer mit 50 Passagieren unterwegs ist, trägt 
große Verantwortung. Allein in Österreich 
werden jedes Jahr 50 Millionen Gäste im 
Reiseverkehr befördert, im öffentlichen 
Personennah- und Regionalverkehr sind 
es mehr als 550 Millionen Menschen. 
75.000 schwere Lkw transportieren jähr-
lich ca. 315 Millionen Tonnen Güter im 
Inland. Entsprechende Qualifikationen 
von Berufskraftfahrern sollen mithelfen, 
das EU-Ziel – eine drastische Reduktion 
der im Straßenverkehr Getöteten – zu er-
reichen. „Die ÖAMTC-Fahrerakademie 
bietet schon seit Jahren eine praxisnahe 
Ausbildung auf freiwilliger Basis an. Dieses 
erfolgreiche Fahrertraining zeigt nachhal-
tig Wirkung. Das Investment rechnet sich 
unmittelbar – von der Motivation für den 
Mitarbeiter, über Spriteinsparung bis zur 
Reduktion von Unfällen und die oft unter-
schätzten Folgekosten bei Schäden“, sagt 
Peter Bauregger abschließend.

Informationen über die Berufskraftfahrer-Weiterbildung erhalten Sie jederzeit in den beiden steirischen Fahrtechnik Zentren:
    ÖAMTC FSZ Kalwang:  03846/200 90      •    	 ÖAMTC FSZ Lang-Lebring: 03182/401 65

ÖAMTC Fahrtechnik Zentren Lang-Lebring und Kalwang
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zz 3-Seitenkipper mit oder ohne Abdeckung
zz Asphaltmulden
zz Pritschenaufbauten
zz Kofferaufbauten
zz Montage von div. Hebebühnen und Kränen
zz Div. Servicearbeiten und Reparaturen
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TRANSPORTRAIT TRANSPORTRAIT

Int. Transporte Haas: „Saugen statt schaufeln“

Der Transportunternehmer Haas suchte sich auf dem hart umkämpften Transportmarkt eine Nische 
und kann so stolz auf eine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zurückblicken. Mit der An-
schaffung eines Saugbaggers gehört er, neben nur einem Mitbewerber, zu den gefragten Anbietern 
dieser innovativen Dienstleistung.

Die Gründung des Unternehmens 
erfolgte 2004. Im Alter von nur 24 
Jahren gelang es damit dem gelernten 
Landschaftsgärtner seine Leidenschaft 
zum Beruf zu machen.

„Begonnen hat alles mit einem Miet-
fahrzeug von Scania und einem luk-
rativen Angebot für die Handelskette 
Hofer fahren zu können. Ich machte 
die Frächterprüfung, aus dem erhoff-
ten Auftrag wurde zwar nichts, daher 
begann ich als Subunternehmer mei-
ne Selbstständigkeit. Bereits ein halbes 
Jahr später kaufte ich den „Brummi“, 
dem bald zwei Volvos folgten“, erinnert 
sich Eduard Haas an seine Anfänge.

Innovation durch genaues 
Hinschauen und Beobachten

Die zündende Geschäftsidee hatte der 
Unternehmer gemeinsam mit seiner 
Partnerin, als sein Bruder, der eine 

große Gärtnerei hat, die auf Dachbe-
grünung spezialisiert ist, sich über den 
mühevollen Abtransport der Dächer 
beschwerte. Auf der Entsorgermesse in 
München machten Eduard Haas und 
seine Partnerin, Sandra Beisteiner, ihre 
erste Bekanntschaft mit ihrem zukünf-
tigen Erfolgsmodell, dem Saugbagger. 

Als Einzelunternehmer trug Edu-
ard Haas seiner Verantwortung mit 
einer ausführlichen Kalkulation 
Rechnung, erhielt von der Bank eine 
mündliche Zusage für die Finanzie-
rung und zögerte daher nicht lange 
mit der Bestellung des neuen Arbeits-
gerätes. Doch dann folgten schlaflose 
Nächte – die Bank zog die Zusage 
zurück und Haas musste sich auf die 
Suche nach einer neuen Finanzierung 
machen. Doch schlussendlich fand 
sich eine, wenn auch teurere Lösung, 
und der Grundstein für die Expan-
sion war gelegt. Mit 3 Mitarbeitern 

und vor allem seiner Partnerin betreut 
Eduard Haas Firmen in ganz Europa 
und die Nachfrage zeigt tendenziell 
nach oben. So kann er auf prestige-
trächtige Projekte verweisen, wie z. B. 
die Saugarbeiten bei der Sanierung der 
zweiten Röhre des Pfändertunnels oder 
der Dachabsaugung bei Siemens Wien 
usw.

Gerne erinnert sich das engagierte 
und eng zusammenarbeitende Paar an 
seinen ersten Auftrag: die Reinigung 
der Sickerschächte im Minoritenklos-
ter. Direkt von der Auslieferung und 
noch mit Überstellungskennzeichen 
kam der Saugbagger hier zum ersten-
mal zum Einsatz und benötigte für die 
Arbeit, die in der Vergangenheit hän-
disch ein- bis eineinhalb Monate dau-
erte, nur einen Tag.

Seine Kunden findet das Unterneh-
men vor allem im Baubereich, doch 
auch Industrie und Kommunen ste-

hen auf der Akquiseliste. Viele Unter-
nehemn, von Entsorgungsbetrieben 
über Sägewerke bis hin zu Agrarbetrie-
ben zählen zu den Stammkunden.

Zukunftspläne sind angesagt

So steht die Umwandlung des Einzel-
unternehmens in eine GmbH auf dem 
Plan wie auch die Anschaffung eines 
Flächensaugers bzw. eines Kiesverbla-
sers.

Eduard Haas ist innovativ und en-
gagiert und wie jeder, der mit Lei-
denschaft sich einer Sache verschrie-
ben hat, ärgern ihn Missstände und 
Ungerechtigkeiten. Wie viele seiner 
Kollegen ist er über ausländische 
Konkurrenz und heimische Konkur-
renten, die unter dem Preis fahren, 
enttäuscht. Am meisten ärgert ihn, 
dass alles auf den Frächter abgewälzt 
wird und so würde er sich z. B. eine 
einmalige kräftige Mauterhöhung 
wünschen, die für die nächsten 10 
Jahre gilt – uns sei sie 20 %. Denn 
dann hätte jeder Kunde Verständnis, 
wenn diese vom Frächter weiterver-
rechnet werden muss. Bei margina-
len Erhöhungen muss diese immer 
wieder der Frächter schlucken. Seine 
höchsten Kosten sind Diesel, danach 
Personal und dann kommt schon die 
Maut.

Eduard Haas ist nicht nur ein leiden-
schaftlicher Frächter, er interessiert sich 
auch für die Technik seiner Fahrzeuge 
und repariert so manchen technischen 
Defekt selbst. Seine Liebe zu seinen 
Lkw zeigt sich auch darin, dass sie blit-
zen und strahlen und wenn möglich 
händisch gewaschen werden, damit der 
Lack auch lange schön bleibt.

Nur gemeinsam sind wir stark

Hochs und Tiefs begleiten den Unter-
nehmer im Alltag des Frächterdaseins. 
„Ohne dem Verständnis und die Mit-
arbeit der Partnerin schafft man das 
nicht“, so der Firmeninhaber. Sandra 
Beisteiner übernimmt in der Firma 
nicht nur Büroarbeiten. Sie hat vor 
einem Jahr den Lkw-Führerschein ge-
macht, um bei Ausfall von Mitarbei-
tern oder in Spitzenzeiten helfend und 
rettend eingreifen zu können. Auch 
Baustellenbesichtigungen und die da-
zugehörigen Kalkulationen sind für 
sie kein Problem. „In diesem Gewerbe 
wird niemandem etwas geschenkt. So 
müssen wir beide oft auch an Wochen-
enden, Feiertagen oder bei schlechtem 
Wetter arbeiten“, erzählen sie.

Zugunsten des Saugbaggers hat 
Eduard Haas sein Fernfahrerdasein 
aufgegeben. Manchmal denkt er 
doch noch etwas wehmütig an die-

Unvergesslich: Der Auftrag, ein havariertes Motorrad aus dem 
südlichsten Teil Italiens nach Österreich zu bringen.
„Ich fuhr über eine Stunde eine unglaublich enge kurvenreiche Straße einen 
entlegenen Berg hinauf, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf hoffentlich 
muss ich nicht umdrehen, hoffentlich muss ich nicht ausweichen. Es passierte  
dann doch – in einem kleinen Bergdorf:  Ich kam mit meinen Lkw nicht um 
die Kurve. Mit der Hilfe von netten Einheimischen und durch Unterlegen von 
Paletten und Ähnlichem schafften wir es gemeinsam den Lkw weiterzubewe-
gen. Die Hilfsbereitschaft und die Improvisationsideen waren beeindruckend 
und unvergesslich.“

INFO

Internationale Transporte
Eduard Haas
Harras 42 • 8273 Ebersdorf

Tel.: 0664/450 25 04
Fax: 03333/20 973
Mail: int.transporte.haas@aon.at
www.haas-trans.at
Saugbaggerhotline 0–24 Uhr: 
0664/450 25 04

se Zeit zurück. „Da war ein Hauch 
von Romantik, wenn man abseits der 
Raststationen im Süden Italien Rast 
machte, die fehlt mir manchmal. 
Aber eigentlich bin ich sehr froh, dass 
ich nun immer zuhause bei meiner 
Familie sein kann“, so der sympathi-
sche Unternehmer.

Eduard Haas und seine Partnerin sind 
stolz auf ihre Leistung. Und dazu haben 
sie allen Grund. Sie haben als Kleinun-
ternehmer etwas geschafft, das sonst nur 
Großkonzerne zustande bringen – auch 
wenn viele schlaflose Nächte der Preis 
dafür waren.
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Derzeit verzeichnet Facebook ca. 1 Mil-
liarde User; dass jeder einzelne User 
hier zu viel Privates preisgibt, ist längst 
erwiesen. Aber auch berufliche Ange-
legenheiten werden immer öfter aus-
geplaudert, dies mit teils verheerenden 
Konsequenzen.

In einem Arbeitsvertrag bestehen 
neben den Hauptleistungspflichten 
(Zurverfügungstellung der Arbeitskraft 
durch den Arbeitnehmer und die Zah-
lung des Entgelts durch den Arbeitge-
ber) eine ganze Reihe von vertraglichen 
Nebenpflichten.

Zu diesen Nebenverpflichtungen zäh-
len unter anderem die Treuepflicht und 
die Verschwiegenheitspflicht des Arbeit-
nehmers.

Im Rahmen der Treuepflicht trifft 
den Arbeitnehmer eine umfassende  
Verpflichtung die Interessen des Ar-
beitgebers zu schützen und sämtliche 
Handlungen zu unterlassen, die die be-

Vorsicht am Cyber-Stammtisch!

Frau Mag. Stephanie Deutinger
Telefon: 050/103-592
Fax: 050/103-74216
Mail: 
stephanie.deutinger@aktuell.co.at

trieblichen Interessen des Arbeitgebers 
nachteilig beeinflussen könnten.

Schutzwürdig sind nach der Judikatur 
auch „Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse“ des Arbeitgebers. Dies bedeutet, 
dass der Arbeitnehmer im Rahmen der 
Verschwiegenheitspflicht Informati-
onen, zu denen er  im Rahmen seiner 
Tätigkeit  Zugang erhält und die unter-
nehmensbezogene kommerzielle oder 
technische Vorgänge betreffen, nicht 
ohne weiteres bestimmten Personen 
bzw. Außenstehenden zugänglich ma-
chen darf.

Die Verletzung dieser Nebenpflichten 
kann einen Entlassungsgrund darstel-
len.

Konkret bedeutet dies, dass ein Ent-
lassungsgrund vorliegen kann, wenn 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
der Firma am Cyber-Stammtisch (z. B. 
Facebook, Twitter etc.) ausgeplaudert 
werden.

Vorsicht bei Facebook-Einträgen
Wer z. B. seine Ladung  offen im In-
ternet bekannt gibt, riskiert mögli-
cherweise seinen Versicherungsschutz. 
Versicherungen könnten dabei Entschä-
digungszahlungen verweigern und sich 
dabei auf die Verletzung von Obliegen-
heiten seitens des Versicherungsnehmers 
berufen.

BerufskraftfahrerInnen-Weiterbildung

Im Zuge der gesetzlich vorgeschrie-
benen Weiterbildung müssen Be-
rufskraftfahrerInnen (C1, C und D) 
Schulungen zu unterschiedlichen The-
men in ihrem Tätigkeitsbereich absol-
vieren. 

Bus-LenkerInnen, die gewerbsmäßig 
Personen befördern und deren Lenk-
berechtigung vor dem 10.09.2008 
erteilt wurde, müssen bis spätestens 
10.09.2013 eine Weiterbildung im 
Ausmaß von 35 Stunden nachweisen. 
Lkw-LenkerInnen der Klassen C1 
und C (gewerbsmäßige Güterbeför-
derung), deren Lenkberechtigung vor 
dem 10.09.2009 erteilt wurde, bis spä-
testens 10.09.2014.

In einem der modernsten Fahrsicher-
heitszentren Österreichs, im ARBÖ 
Fahrsicherheitszentrum Ludersdorf/
Gleisdorf kann die gesetzlich vorge-
schriebene Weiterbildung in Theorie 
und/oder die Module 1, 2 und 3 in 
Theorie und Praxis ab sofort gebucht 
werden.

Modul 1: 
Brems- und Sicherheitstraining 
Modul 2: 
Öko-Training
Modul 3: 
Ladungssicherung und Beförderungsrecht
Modul 4: 
Gesundheit, Verkehrs- und Umweltsicherheit, 
Logistik
Modul 5: 
Sozial- und arbeitsrechtliche Rahmenbedin-
gungen
Klasse D, Zusatzmodul für BusfahrerInnen

ARBÖ Fahrsicherheitszentrum Ludersdorf/Gleisdorf
zertifiziert und ermächtigt für die gesetzlich anerkannte Weiterbildung von 
BerufskraftfahrerInnen.

Preise Theorie:	 		  ab Euro  50,– je Tln/Modul/zzgl. 20 % MwSt
Weitere Infos unter:		  www.fsz-steiermark.at
Kursbuchung/Termine:		  Tel.:  050 123 2680 (zum Ortstarif)
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BOXENSTOPP

INFO

Der Kurier- und Expressdienst „Gün-
ter Schilling“ wurde 1998 mit zwei 
3,5-Tonnern und einem Mitarbeiter 
gegründet. Heute ist das Unternehmen 
mit 16 Autos und 20 Mitarbeitern – da-
von 3 Frauen –  bestens aufgestellt und 
steht repräsentativ für die erfolgreiche 
Arbeit des Firmeninhabers. Noch ist die 
Expansion nicht zu Ende. Im Gegenteil, 
zurzeit erfolgt die Gründung einer neu-
en GmbH mit fünf „großen“ Lkw und 
drei weiteren Mitarbeitern.

Günter Schilling liebt seinen Beruf. 
Er wählte diesen nicht wie viele andere, 
weil der Zufall es so ergab, sondern weil 
er schon immer wusste wohin er wollte:  
ins Transportwesen. Und so arbeitete er 
als Disponent im Speditionsbereich bis 
er, bedingt durch ein Nierenversagen 
mit anschließender Transplantation, mit 
24 Jahren pensioniert wurde. Aber Gün-
ter Schilling wollte nicht zuhause sitzen, 
er wollte arbeiten. Ohne Aussicht auf 
einen Job, bedingt durch seine Krank-
heit, beschloss er sich im Transportwe-
sen selbstständig zu machen. „Eine Ent-
scheidung, die sich im Rückblick mehr 
als richtig herausgestellt hat“, so Günter 
Schilling überzeugend.

Volle Unterstützung erhielt er bei 
der Gründung sowohl fachlich durch 
die Fachvertretung der WKO, als auch 
durch die Landesregierung, die ihn gut 
und umfassend beraten haben und auch 
die notwendigen Ansuchen für ihn stell-
ten.

Durch sein fundiertes Wissen und sei-
ne guten Kontakte klappte der Einstieg 
in den Paket- und Kurierdienst sofort. 
Seine Kunden der ersten Stunde sind 
teilweise noch heute bei ihm. Ein Zei-
chen, dass Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit 
und Flexibilität – für Günter Schilling 
die Voraussetzungen für erfolgreiches 
Wirtschaften – von den Kunden ge-
schätzt und honoriert werden.

Das Einzelunternehmen hat zwei 
Hauptkunden und viele Kleinkunden, 

Günter Schilling mit seinem jüngeren, 15 
Monate alten Sohn Luca – einem „unglaub-
lichen Geschenk“, betont der stolze Vater.

Express- und Kurierdienst Schilling: Wenn der Beruf zur Passion wird

Das Schicksal führte Günter Schilling in die Selbstständigkeit, die Passion ins Transportgewerbe.

eingegrenzt auf die Steiermark und gro-
ße Teile Kärntens. Doch nicht nur Kun-
den, auch einige seiner Mitarbeiter sind 
seit der Gründung bis heute nach wie 
vor in der Firma beschäftigt und leben 
den Kurierdienst mit der gleichen Hin-
gabe wie der Firmeninhaber selbst.

Wo sieht Günter Schilling seine Fir-
ma heute? „Dank meiner guten Kunden 
und meiner zuverlässigen Mitarbeiter ist 
die Firma gut und erfolgreich unterwegs 
und wir können uns zukunftsorientiert 
erweitern. Ohne das Miteinander und 
den vollen Einsatz meiner Mitarbeiter 
wäre das nicht möglich. Sie sind eine der 
Säulen unserer Firma. “

Obwohl die Kostensteigerungen ext-
rem sind – Diesel, Road-Pricing, weni-
ger Kilometerleistungen der Fahrzeuge 
stehen an oberster Stelle, sieht er die 
Zukunftsaussichten seiner Branche po-
sitiv. „Der Versand von Paketen nimmt 
weiterhin zu. Und obwohl der Preis pro 
Sendung sich in die andere Richtung 
bewegt, kann durch gute Kalkulation 
und entsprechenden Einsatz eine posi-
tive Bilanz erwirtschaftet werden.“ Ein 
Problem für die Branche sieht er in Fir-
men, die „im Vorbeigehen“ das Gewer-
be anmelden, sich einen Lkw anschaffen 
und ohne nötigem Know-how eine Fir-
ma gründen. „Die Erfahrung über Jahre 
hinweg hat gezeigt, dass Qualität, Zu-
verlässigkeit, Seriosität und gerechtfer-
tigte Preise auf lange Sicht gesehen der 
bessere und erfolgreichere Weg sind“, ist 
er bisher trotz vieler Kritiker überzeugt.
„Nun erwischt es aber auch die „Guten“ 
und jeder muss Federn lassen. Es gibt 
keinen Zusammenhalt in der Branche 
und viele kämpfen ums tägliche Überle-
ben. Teils getrieben durch die immer re-
striktiveren Finanzierungskriterien, teils 
durch den Nachteil sehr viel Fremdkapi-
tal bedienen zu müssen. Wir haben den 
Vorteil, aufgrund unserer Sparsamkeit, 
großteils mittels Eigenkapital arbeiten 
zu können. Aber auch wir sind derzeit 
gezwungen mit Dumpingpreisen zu ar-

beiten, es gibt hier massiven Bedarf an 
einer starken Vertretung. Durch diesen 
Preiskampf erwachsen den seriösen 
Mitbewerbern harte Konkurrenzkämp-
fe und viele denken ans Aufhören“, so 
Günter Schilling resümierend.

Trotz seiner schweren Krankheit mit 
zwei Nierentransplantationen hat Gün-
ter Schilling immer in seinem Betrieb 
gearbeitet, und wenn wirklich Not 
am Mann ist, setzt er sich sogar selbst 
manchmal hinters Steuer. Heuer wird er 
nach vielen Jahren harter Arbeit seinen 
ersten Urlaub genießen, zusammen mit 
seiner Frau und seinem kleinen Sohn, 
für den er, wie er sagt, trotz großem Be-
mühens viel zu wenig Zeit hat. 

Sein Tipp an seine Nachfolger: 
„Akzeptiere Dinge, die du nicht än-
dern kannst.“

Express- und Kurierdienst
Günter Schilling – 
Einzelunternehmen, gegr. 1998
H & S Transporte GmbH, gegr. 2013

8565 St. Johann ob Hohenburg 122
Tel. 0676/84 87 39 100
Mail: guenter.schilling@gmx.at

Der Weg zu fitten Mitarbeitern
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IM SICHTFELD

1. Drei Gründe, warum 
     Ihnen Ihr Job Spaß macht ...

ÿÿ Weil er herausfordernd ist. 
ÿÿ Weil er auf mich zugeschnitten 

ist und sich aus vorausgegange-
nen Tätigkeiten heraus kristalli-
siert hat.

ÿÿ Weil er abwechslungsreich ist.

2. Drei Gründe, sich einen 
     anderen Job zu suchen …

ÿÿ Wegen ständiger Probleme mit 
der Exekutive

ÿÿ Teilweise wegen Problemen mit 
Mitarbeitern 

ÿÿ Wegen der Schwierigkeit in die-
ser Branche notwendige Preisstei-
gerungen vornehmen zu können.

3. Wäre ich kein Frächter, 
    wäre ich … 

ÿÿ Spediteur

4. Sie treffen auf Infrastruktur-
    ministerin Doris Bures und 
    Finanzministerin Maria Fekter. 
    Worüber möchten Sie mit 
    Ihnen sprechen?

ÿÿ Über die ständigen Probleme mit 
der Polizei; über die Schwierig-
keiten der Preisgestaltung und 
die Weiterverrechnung an den 
Endkunden und über Probleme 
rund um Mitarbeiter.

5. Ihr originellstes Erlebnis bei 
    einer Verkehrskontrolle?

ÿÿ Ein älterer Polizist schulte seinen 
jüngeren Kollegen bei einer 
Verkehrskontrolle ein und legte 
dabei übergroßen Eifer an den 
Tag, indem er sich mit einem 
Schraubenzieher „bewaffnet“ 
(in Polizeiuniform) unter das 
Fahrzeug legte und versuchte 
eventuelle Risse oder Ähnliches 
zu entdecken. 

6. Was ärgert Sie am meisten 
    beim Fahren? 

ÿÿ Als ich früher noch selbst fuhr, 
ärgerte ich mich kaum, da mir 
das Fahren und meine Arbeit 
Spaß machten. Heute ärgere 
ich mich über die Polizei, die 
unbedingt darauf aus ist, einen 
Verstoß zu finden um strafen und 
kassieren zu können.

7. Das dümmste Vorurteil gegen
    Frächter oder Lkw-Fahrer, das 
    Sie je gehört haben?

ÿÿ Wenn du sonst nichts kannst, 
wirst du Lkw-Fahrer

8. Die höchste Strafe, die Sie jemals 
    bekommen haben? Wofür?  

ÿÿ 630 Euro für technische Mängel

9. Das unnötigste Fortbewegungs-
    mittel, das jemals gebaut wurde?

ÿÿ Einrad

10. Ihre Lieblingsmusik beim 
       Fahren?

ÿÿ Ö3

11. Eine Fracht, die Sie nie 
       mitnehmen würden? 

ÿÿ Einen Sarg mit Inhalt

12. Die heikelste Fracht, die Sie 
       jemals transportiert haben?

ÿÿ Einen Sarg mit Inhalt

13. Eine Eigenschaft, die ein 
        Frächter/Lkw-Fahrer auf keinen
       Fall haben sollte …

ÿÿ Zu schusselig sein

14. Die wichtigste Eigenschaft, 
       die ein Frächter/Lkw-Fahrer 
       haben sollte …

ÿÿ Genauigkeit

15. Welche Persönlichkeit des 
       öffentlichen Lebens würden Sie 
       nie an das Steuer Ihres 
       Lkw lassen? 

ÿÿ Den Bundespräsidenten

16. Wen würden Sie hingegen 
       gern mitnehmen?

ÿÿ Die Verkehrsministerin

17. 2050 werden Ihrer Meinung
       nach Frachten mit welchen
       Fortbewegungsmitteln 
       befördert?

ÿÿ Mit dem Lkw

Alexander Krainer 
im Wordrap Alexander Krainer, Inhaber der 

Krainer Transporte KG in Semriach

Wir arbeiten mit unseren Ideen an 
Ihrem Erfolg

•	Werbekonzepte
•	Website-Gestaltung
•	div. Drucksorten
•	Firmenmagazine
•	Layouten
•	PR-Texte
•	u. v. m.

Alles für Ihre Werbung aus einer Hand: www.printverlag.at
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•	SB-Dieseltankstelle
•	Transporte
•	Baggerarbeiten
•	Baumaschinenverleih
•	Betontransporte
•	Steinbruch
•	Schotterwerk
•	Baumeisterarbeiten

8605 Kapfenberg
Winklerstraße 74 + 54

Tel.: 03862/22 384
Fax: 03862/23 855
	

office@trippl.com
www.trippl.com

( 03862/22 384

Wer sein Vermögen gut ab-
sichern möchte, sollte das 
Know-how von Anlageprofis 
durch eine professionelle Ver-
mögensverwaltung nutzen. 

Willibald Gmoser vom 
Bankhaus Krentschker pro-
gnostiziert, wie viele Wirt-
schaftsexperten in Österreich, 
für 2013 eine Inflationsrate 
zwischen zweieinhalb und drei 
Prozent. „Sofern man nicht re-
agiert, muss man auch dieses 
Jahr mit einem realen Kauf-
kraftverlust rechnen“, erklärt 
der Finanzexperte. 

Die Vermögensverwaltung des Bankhaus Krentschker re-
agiert täglich in Form von Analysen und kurzfristigen Ent-
scheidungen, die von einem eigenen Expertenstab durchge-
führt werden. Der Vorteil: Kunden profitieren von schnellen 
Reaktionen auf bestimmte Marktentwicklungen und kön-
nen Wünsche und Strategien dennoch flexibel umsetzen. 
Die oberste Prämisse der Privatbank lautet dabei Sicherheit, 
„weshalb wir großen Wert auf eine breite Streuung bei der 
Veranlagung legen“, so Gmoser.

www.krentschker.at

So ist Ihr Vermögen sicher

Willibald Gmoser, 
Leiter Private Banking 
Bankhaus Krentschker Graz




